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Tit.!
Der Artikel 113 der Bundesverfassung sichext 50,000 stimmberech-

tigten Schweizerbürgern das Recht zu , bei der Bundesversammlung das.
Verlangen zu stellen, dass die Frage. ob eine Revision der bestehenden
Bundesverfassung stattfinden soll oder nicht, dem schweizerischen Volke
zur Abstimmung vorgelegt werde. Vis anhin mangelte aber ein Gesez,
welches die Ausübung dieses Restes regelte, welchem Uebelstande durch
die Vorlage des Gesezentwurss abzuhelfen beabsichtigt wird. Es hat sich
nämlich gezeigt . dass über einzelne Vnnkte , wie dieses Recht ausgeübt
werden soll, Zweifel walteten, so z. V. namentlich über die Haupt..
fragen, aus welche Weise der Bürger sein Verlangen kundgeben müsse,
und wie lange ein einmal gestelltes Vegehren in Kraft bestehe. Solche
Unsicherheiten dürfen al.er nicht bestehen. Der Bürger, der ein Souveräne-
tätsrecht ausüben will, muss sicher sein, dass seine Stimme in Berechnung
fallt. Wix haben es daher für zwekmässig erachtet. wenn sür die Zu-
kunft Vorsorge getroffen wird , dass die Sache ans eine sichere , der
Freiheit und ...en Rechten des schweizerischen Volkes, wie der öffentlichen
Ordnung und Wohlfahrt angemessene Weise geregelt wird. Wir halten
aber unsere Vorlage nicht nur für sachge...ass, sondern auch sur zeitge-
mäss. Geseze .dieser Art, welche nur die Regelung von bereits im
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^ruudsaze anerkannten Volksrechten bezweken , kouueu nicht wohl zu
einer Zeit erlassen werden , in welcher eine Anzahl .......urger bereits das
Verlangen für Ausübung dieses Rechtes kungegeben haben , soust wird
ein solches Gesez nur zu leicht als ein Gelegenheitsgesez betrachtet,
welchem eher die Absicht unterschoben wird , es bezweke mehr die Ein..
schränkung, als eine geregelte Ausübung der Volksrechte. Gegenwärtig
ist die ^rage einer Volksabstimmung sür Anbahnung einer Bundes^
revision von keiner Seite ausgeworfen . ein aus freier Voli^swal..l hervor^
gegangener Nationalrath beginnt seine Amtstätigkeit, in dessen Schoss,
wenn Aure^uugeu sür eine Revision wollen gemacht werden, solche zuerst
fallen und behandelt würden. Es ist also mit einem Wort der gegen-
wärtige Moment ein solcher , in welchem die eidgenossischen Räthe in
vollig freier und unbefangener Stelluug dieses Ges..̂  berathen kennen.

^ach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir noch Einiges
über die hauptsächlichsten Bestimmungen des Entwurfes beifügen.

Was vorab die Frage betrifft, ans welche Weise die Stimmen sür
Verlangen einer Volksabstimmung sich geltend machen sollen, so haben
wir es am Einfachsten und Natürlichsten gesunden, wenn der gewohn-
liche Weg der schriftlichen Eingabe eingeschlagen wird , ein Weg, der
bereits in vielen kantonalen Verfassungen seine Ausnahme gefunden hat.
^ie Bürger sind fich daran gewohnt , anf diese Weise ihre Wünsche
und Begehren den Behorden vorzulegen. ^amit aber mil den. ^am-
melu vou Unterschriften nicht Missbrauch Betrieben werden kann , so soll
der Vorstand der Wohugeme.nde der Unterzeichner die Unterschrift u^.d
die Stimmfahlgkeit der Revisiousbewerber beglaubigen. , wosür er aber
keiuerlei .^a^en fordern darf. Wenn es auf der einen .^eite uoth-
wendig erscheint, ..llsälligen Unordnungen vorzubeugen, so soll anderer..
seits der stimmberechtigte Bürger , der von einen. ihm Anstehenden
Sonveränetätsrecht Gebrauch machen will, von daher nicht auch noch ^n
Geldanslagen ^enothigt werden.

Eine zweite , wichtige, bisher aber noch ungeloste ^rage ist die : ^
Wie lange sollen einmal gestellte Begehren Gültigkeit habend ^ass in
verschiedenen A^ntsperioden eingelangte Begehren nicht wohl ^..sammen
gerechnet werden konnen, dürste wohl allgemein angenommen .vorden
sein. Wie lange aber die ^während ein und derselben Amtsperiode ab-
gegebenen Untersehristen Gültigkeit haben sollen , darüber konnten ver-
schiedeue Ansichten walten. Aber auch iu diesem Vunkte darf keine
Uugewissheit sein. Es handelt sich also nur darum, den richtigen ^eit-
xaum zu finden , der weder zu kurz , noch z.t lang sein darf. Jst der
Zeitraum zu kurz , so wird eine ordentliche Besprechung unter den
Bürgern nicht mogli.h , denn erst nach und nach macht sich der grossere
Theil des Volles mit einem Gegenstande von so tiefgreifender B^
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deutuug vertraut. Jft aber der Zeitraum zu lange, so entstehen eben-
falls Uebelstände. Mit der Besprechung solcher Fragen ist.. natnrgemäss
eine gewisse Bewegung im Volke verbunden , die wohlthueud und er-

^ frischeud auf das politische .Lebeu einwirkt , wenn sie nicht all^ulauge
dauert. Jm lezt^ru ^alle wirkt sie aber storend auf die staatlichen und
bürgerlichen Verhältnisse , uud kann selbst u..ter Umständen bei ernsten
.Lagen gegenüber der Stellung zum Auslaude bedenklich seiu. Rach
unserm Vorschlag ist für die ^ammluug von Unterschriften jeweilen
ein Zeitraum von zirka 6 Monaten gegeben , iuuer welchem , wenn nur
etuigermassen das Bedürfniss für Anbahnung der Revision aus diesem
Wege im Volke vorhanden ist, die ^0,000 Stimmen ganz leicht sich
finden ^werden. Jst aber die Reigung hiefür ini Volke nicht vorhanden,

. so müssre eine verlängerte Agitation sowohl den Revisionsfreunden als
den Revisiousgegueru lästig werden. Würde man einen langern .Zeit-
ranm als den Vorgeschlagenen annehmen , so konnte es zur Durch-
sührung einer Bundesrevision auf diesem Wege vom Beginn der
Unterschriftensammlung bis zur Annahme und Jnkrasttretung der neuen

. Verfassung leicht über ein Jahr gehen , was nicht gut wäre.

Aehuliche Bestimmungen, wie wir in den Entwurf ausgenommen,
finden sich auch in verschiedenen .^.ntousverfafsnugen. So sagt die
Verfassung des Sautons Luzern im Art. 33: ,,Wenn von^ einer ordent-
lichen Versammlung des Trossen Rathes bis zur folgenden 5000 stimm-
sähige Einwohner durch Amtlich beglaubigte uud gemeiudeweise geordnete
Unterschriften bei dem Grossen Rathe das Begehreu stellen , dass uber

. die Vornahme einer Vexfassungsveviston in allen Gemeinde^ d.^s .̂ an-
tous abgestimmt werde , so hat der Grosse Rath binnen 4 Wochen die
Volksabstimmung über Revision ^mittelst geheimen Stim^nenniehrs in
allen Gemeinden ans einen und denselben Tag zu veranstalten.^

Dex Art. 116 der Verfassung des .^autous St. Galleu bestimmt:
,,Wenu von einer ordentlichen Versammlung des Grossen Rathes bis .̂ ur
andern 10,000 Bürger, entweder durch amtlich beglaubigte Unterschriften
oder abgezählt an gesez lieh gehaltenen Bürgerversammlungen, bei dem
Grossen Rathe das Begehren stellen, dass über die Vornahme einer Ver-
fassungsxevision abgestimmt werde, so hat der Grosse Rath ohne Verzug
diese Volksabstimmung in den politischen Gemeinden aus einen und den-
selben Tag zu veranstalten.^

Die ..Verfassung des Kantons ...̂ ern kennt das Verlangen einer
Volksabstimmung über die Frage der Verfassnngsreviston und der ausser-
ordentlichen Gesanimterneuerung des Grosse^ Rathes. Ein G..sez regelt
die Ausübung dieser Rechte un^ bestimmt, dass in beiden Fällen 8^00
Stimmen in de^ Zeitraum vom ersten b.s lezten Tage je eines Monats
.̂
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das Begehren stellen konnen ; eine ^usammenzählung der in verschiedenen
Monaten eingelangten Begehren findet nicht statt. Die Abgabe des
Verlangens mnss durch jeden einzelnen Berechtigten personlich bei dem
Vorstande der Einwohnergemeinde abgegeben werden.

Jn Obwalden und Glarus werden Begehren über Revision der
Verfassung jeweilen nur der ordentlichen Landsgemeiude zur Abstimmung
vorgelagt.

Die Verfassung von Reuenburg sordert sur das Verlangen einer
Volksabstimmung über Vornahme oder Rich..voruahme einer .^erfassnngs-
revisiou die gehorig legalisirten Unterschriften von 3000 Bürgern.

Jn den Verfassungen von ^re^ibura und Wallis ist das Recht, eine
Revisiousabstimmüng ^u verlaufen , 60^)0 Bürgern eingeräumt. Ein
Gesez sezt aber die Art und Weise fest, wie das Begehren gestellt
werden muss. .

Diese wenigen Auseinandersetzungen dürsten genügen, unsern Vor-
schlag zu rechtfertigen. Die übrigen Bestimmungen des Gesezes be-
dürfen keiner nähern Besprechung , sie sind selbstverständlich.

Wir mosten Jhnen die Annahme des vorgeschlageneu Gesezes
empfehlen, und benuzen diesen Aulass, Sie, Tit., unserer vollkommen-
sten Hochachtung zu versichern.

Bern, den 23. Rovember 1866.

Jm Rameu.des fchwe^. Bundesrathes,

Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

.̂ . .̂ . .̂ nusel.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

^ ^ îe^.
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XXII. Jahrgang. ll. Nr. 25. 25. Juni 1870.

#ST# B o t s c h a f t
des

Bundesrathes an die h. Bundesversammlung, betreffend die
Revision der Bundesverfassung.

(Vom 17. Juni 1870.)

Tit. l
Am 14. Januar 1866 wurden dem Sehweizerpolke und den Kan-

tonen neun Abänderungen der bestehenden Bundesverfassung zur Ab-
ftimmuug vorgelegt. Von diesen neun Bunden erhielt nur einer die
erforderliche Mehrheit ; dagegen vereinigten sieh aus eine Anzahl anderer
Bnukte grosse Minderheiten. Wohl mit in Folge dieser Verumständungen
versehwand die Frage der Revision nicht von der Tagesordnung und es
traten bald nene Begehren ans. Durch Betition des Handwerks-
und Gewerbsvereins von Glarus wurde grossere Eiuheit im Gebiete
des Riederlassungswesens und des sreien Verkehrs, durch eine solche
des schweizerischen Juxiftenvereins und eine Adresse des Grossen Raths
des Kantons Aargau Einheit des Rechts verlangt; ein misslungener
Versuch eines Ehekonkordates führte zu vielfachen Wünschen nach einem
sachbezügliehen Bnndesgeseze. der vom schweizerischen Mil.tärdepartement
ausgearbeitete Entwurf einer neuen Milit.irorganisation liess eine Revi-
sion der Bestimmungen der Bundesverfassung über diese Materie als
uothwendig erseheinen. Eingaben mehrerer Kantonsregierungen verlangten
Aufhebung der Konsumogebühren . die in einer Reihe von Kautonen
veranstaltete Revisiou der V..rfassuug..u im Sinne einer Eutwikkung nach
der reiueu Deu.okratie hin führte zu Erorternngeu, ob das Représenta-
tivsystem im Bunde nicht ebeusalls umzugestalten sei ; die aus dem Konzil
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in Rom zur Verhandlung gebrachten Fragen gaben den Anstoss zu Unter-
suchungen über das ^erhältniss zwischen Kirche und Staat und veran-
lassten eine Adresse einer grossern Volksversammlung in Laugeuthal an
die Buudesbehorden. So häufte sich denn aus einer Reihe von per-
schiedenartigen Gebieten der Stoff zu einer neuen Revision und die in
der Bundesversammlung repräseutirteu Hauptparteien beschäftigten sieh
beiderseitig in eingehendster Weise mit Revisiousprogrammeu. Es be-
durste nur noch eines formellen Anstosses, um die Frage ins Rollen zu
bringen. diesen gab bekanntlich eine Motion des Hrn. Nationalrath
Ruehouuet betreffend das Ehewesen. Die Räthe sassten demzufolge
unterm 23. Dezember 1869 den Beschluss:

,,Die Motion des Hrn. Ruchounet wird in dem ^inne erheblich
erklärt , dass der Buudesrath eingeladen ist , bis zur nächsten Session
der Bundesversammluug Bericht und Antrag zu bringen , in welcher
Weise die Bundesversassuug zu revidiren sei , uni sowohl die Zweke
der Motion zu erreicheu, als auch überhaupt die Buudesversassuug mit
deu Zeitbedürfnissen in Einklang zu bringen."

Der Bundesrath ermangelte nicht , diesem Austrage entsprechend
sich sofort mit der Frage z.. beschäftigen. Die Mitglieder wurden ein-
geladen , die ihr Departement besoldenden Vunkte in nähere Würdi-
gung zu ^iehen und auch andere Fragen frei anzuregen. Gestüt anf
die Zusammenstellung dieser Vorschläge sormulirte hieraus der Bundes-
xath in einer Reihe sehr eingehender und doppelter Berathuugen das
ganze Revisiousprogramm, das er nunmehr der h. Bundesversammlung
vorzulegen sich die Ehre gibt. Er hat nur noch beizufügen, dass trozdem,
dass Jedermann bekannt war, es sei der Bundesrath mit dieser Materie
beschäftigt, doch aufsalleud wenige Kundgebungen aus dem Vol..e au
ihn gelangten. Mit Ausnahme eiuer Petition des liberalen Vereins
pou ^eutoggenbnrg vom 31. Januar 1870, welche Einführung des
Veto verlaugte, eiuer Vetitiou des schweizerischen Grütlivereins, betreffend
Errichtnug eiues Technikums , und einer Beiition des Gemeinderathes

^Murten, um .^ostreunung dieses Bezirks vom Kauton ^reibnrg, gingen
bis ^um Tage der Bublikation seiner Anträge keiue weitere Begehren
bei ihm ein.

Die Buukte , welche vom Buudesrathe zur Revision vorges.hlageu
werden, sind folgende:

I. ..̂ ilitarw^eu.
Die jezigen Bestimmungen der Bundesverfassung über die Orga-

uisation des Buudes^heeres briugen mannigfache Uebelstäude mit sich,
welche aber auch so allgemein anerkannt sind, dass wir sie nur auf^u-
Wählen brauchen, um die Aenderung der betreffenden Vorschriften zu
reehtsertigen.
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Rach Art. 19 der Bundesverfassung u.̂ ird das Bundesheer a...̂
deu Kontingenten der Cantone gebildet, die 41/2^. ihrer Bevölkerung
betragen. Da^ der Hauptsache nach die Truppenkorper ui.ht aus Manu-
fchaften verschiedener Kantone znsammengesezt sein sollen, so entsteht
dadurch die. .Aufgabe. die Zahl und die Stärke der taktischen Einheiten
so zu bestimmen, dass einzelne o^er mehrere derselben mit jedem einzelnen
der 25 Kantonsi^ontingente zusammenfallen. Jn^ dieser Weise beruht di.^
Organisation des Heeres auf den zufälligen .und unter sieh höchst ver^
schiedeneu Bevölkernu^sverhältnissen der Kantone, statt auf den. Grunde
der Zwekmässigkeit, mit dem noch der weitere Umstand im Widerspruch
steht, dass die Reserve nur die Hälfte des Auszuges betragen darf.
Die hieraus hervorgehenden Raehtheile sind folgende :

1 . Bi ldung von B r u c h t h e i l e n t a k t i s c h e r E inhe i ten . .
Das Bundesheer zählt 22 halbe Bataillone uud 24 einzelne Infanterie-
kompagnien, welche lediglich zur Ausgleichung der .^antonskontingente er-
richtet worden sind , aus denen also bei einer rationellen Organisation
ganze Truppenkörper gebildet würden.

2. V e r s c h i e d e n h e i t der .Zahl d e r T ruppen k o r p e r i n.
A u s z u g und R e s e r v e . dieselbe hat den .^achtheil, dass je eine
Einheit d.^r Reserve aus den Uebertretenden zweier Einheiten d.^s Ans-
zuges gebildet werden muss , dass also nicht uur eine ganz neue Fox-
mation stattfindet, sondern auch eine grosse Anzahl von Offizieren und
Unterosfizieren in der Reserve disponibel wird.

3 . V e r s c h i e d e n e S t a r k e d e r E i n h e i t e n im A u s z u g
und in der R e s e r v e . Die Stärke der Reserven des Genie,
der Artillerie, ^er Cavallerie und der Sehnen ist weit unter dem
Stande des Bedürfnisses und zwar lediglich darum, weil sich das lez-
tere uieht mit deu Vorsehristen der Seala und deu. Verhältnisse zwischen
Auszug und Reserve vereinbaren lässt.

^iese ^ehwiexigkeiten werden wesentlich vermehrt durch die That-
sache, dass in .^olge ..er durch Art. l 8 der Bundesverfassung aufge-
stellten allgemeinen Wehrpflicht die Zahl der in deu einzelnen Kantonen
eingereihten Dienstpflichtigen bei weitem hoher ist, als die Stärke des^
auf 41/2 .̂  .̂..r Bevölkerung berechneten Bundesheeres. Während der
.......olletat des leztern 104,354 Mann beträgt, war die Zahl der esfeeti.^
Dienftthuenden aus 1. Januar 1^70 .l .^5,7^.) Manu. Die Folgen
davon ist die, dass ein Viertheil der gesammten wehrpflichtigen Manu-
sehaft bei der ^Bildung des Heeres nach Art. 1.) gar nicht berüksiehtigt
werden darf, während derselbe Artikel es d.^^antonen sreistellt, ihre
Ueberzähligen in die ans gan^ andere. .̂̂  Verhältnisse berechneten
Truppeukorper des Auszugs oder der Reserve ^zuschieben. Aus die-
sem Grunde kommen in einzelnen Kantonen Bat. .lone von 1000, 1I00,
1200, sogar 1400 Manu vor.
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Da die Kantone nur die kontingentsgemässe Zahl zum Bundesheer

zu stellen haben, so liegt es in ihrer Hand, je nach der Zahl der
Ueber^ähligen die Dienstzeit im Auszug und in der Reserve beliebig zu
verlängern oder zu verkürzen. Die Differenz ist in Wirklichkeit so
gross, dass einzelne Kantone nur 5-6, andere 1 l --- 12 Jahrgänge
zu dem Auszug eintheileu. Es besteht also uicht bloss eine schreiende
Ungleichheit in der Dienstpflicht der einzelnen Bürger, sondern anch eine
sehr verschiedene Ausbildung der einzelnen Korps.

Ueber die aus dem Bundesheere austretende Mannschaft steht dex
Eidgenossens^ast u^r in Zeiten der Gesahr ein Versügungsrecht zu
(Art. 19) und eine v e r f a s s u n g s m ä s s ige Bestimmung, wonach die
Kantone gehalten sind, neben den Kontiugentstrnppen überhaupt .Land-
wehrkorps ^u organisiren, besteht nicht. Die Verfügungen, welche das
Gesez in dieser Richtung getroffen hat, beziehen sich aus das Maximum
der Dienstzeit (Art. 10), die Bestimmung, ^ass die Landwehr mit ..̂ e-
wehren von eidg. Kaliber versehen sein (Art. 40), und endlich, dass
dieselbe alljährlich wenigstens einen Tag zur Uebung und Jnspektion
zusammengezogen werden soll (Art. 66), wozu noch das Gesez vom
16. Dezember 1867 über die Bekleidung und Ausrüstung der ^and-
wehr kommt. Alle diese legislatorischen Verfügungen beruhen aber nicht
auf einer verfassungsmäßigen Anordnung. Die Kantone sind denn auch
in Bezug ans die Organisation der Laudwehr. vollkommen srei . es be^
stehen Laudwehrbatailloue von 377 und solche von 1368 Mann. ja
zwischen Landwehrbataillonen eines und desselben Kantones finden sich
Differenzen von 400 und mehr Manu.^ Dasselbe gilt von den Unterab-
theilungen der Bataillone, von der Zahl der Offiziere und Unteroffiziere .......
Solche Truppeukorper kennen uieht als organisirte und marsehsähige be-
trachtet werden, so wenig als ^ie in den gleichen ^tärkeverhältnissen
befindlichen Bataillone der Reserve. Jm Kriegsfalle hätte also die Eid-
Genossenschaft mit der Organisation zu beginnen, zu welcher sie in ^rie-

^ dengelten keine Kompetenz hat.

Die Stärke der Landwehr auf 1. Januar 1870 beträgt 66,539
Mann, also 2,8^ der. schweizerischen Bevolkerung , auf deren Hülfe
die Eidgenossenschaft verfassungsmässig angewiesen ist, während ihr an-
dererseits uieht die ausreichten Mittel ^uftehen , um für die Wehr-
tüchtigke.it dieser Heeresabtheilung zu sorgen. Die 135,709 Mann (des
Auszuges und der Reserve,^ dagegen, über welche die Eidgenossensehast
wirklich verfügt, sind infolge der Verfassung auf einem ^usse organisirt,
welcher ein um 31,355 Maun schwächeres Heer zur Vorausse^uug hat.

Diese schweren Uebelstände aus dem Wege der Verfassungsrevision
zu heben, seheint uns eine dringende Bflicht der Behorden uud des
Volkes.
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Wenn die Schweiz nie im Stande sein wird, ihr Milizheer wäh-
rend der kurzen Dienstzeit auf denselben Grad der Ausbildung zu brin-
gen , wie sie sich bei den stehenden Heeren findet , so ist es gerade
darnm doppelte Vflicht, dasjenige nicht zu vernachlässigen, was hier wie
dort in gleicher Weise und ohne Aufwendung grosserer Kosten geschehen
kann, nämlich für eine zwekentsprechende, einfache und feste Organisation
der Streitkräste zu sorgen und darum in erster Linie die Hindernisse weg-
zuräumen, welche sieh der Erreichung dieses ^ieles entgegensehen. Durch
die von uns vorgeschlagene Aenderung des Art. 19 glaubeu wir diesen
Zwek zu erreichen. Während jezt die Dispositionsbefugniss des Bundes
sich auf 41/2 ^/o der Bepolkerung beschränkt, stellt es die vorgeschlagene
Bestimmung in die Besugniss der Gesetzgebung, alle wehrfähigen Bürger
aus eine zu bestimmende Zahl pou Jahren gegenüber der Eidgenossen-
sehest wehrpflichtig zu erklären , und demnach auch die jezige Landwehr
dem Bundesheere einzuverleiben.

Jn Bezug auf die Eintheilung des Buudesheeres in verschiedene
Altersklassen (Auszug, Reserve, Landwehr) lässt der Vorschlag eben so
freie Hand wie für die ..Bildung der einzelnen Truppenkorper. Dabei
gehen wir von der Ansicht aus, dass weuu auch die taktischen Einheiten
im grosso. Ganzen aus Mannschasten derselben Kantoue gebildet^ werden
sollen, nach dem Wortlaute unseres Vorschlages der Bnud berechtigt
sein wird, einzelne Truppenl.orper ans Mannschaften verschiedener Kon-
tingente zu sormiren, wie diess übrigens seh.on durch die jezige Organisation
geschehen ist.

Da es .den Kantonen freigestellt bleibt, die Zahl der Dienstjahre,
welche das Gesez fur das Bnudesheer ausstellen wird, zu verläugern,
indem entweder jüngere Depotklassen oder kantonale Landwehren er^
richtet werden. muss den. Bunde das Recht gewahrt bleiben, wenn er
es für notl^ig findet, auch über diese Altersklassen, wie überhaupt über
alle in dem Bnudesl^eer nicht inbegriffenen ^treitkräste^ der Kantone zn
verfügen. Der neue Artikel 1..), indem er alle. Wehrpflichtigen der ein-
zeluen Kantone für eiue bestimmte ^eit dem Bundesheere einreiht, be-
absichtigt damit keineswegs die bisherige Militärhoheit der Kantone zu
beschränken , diese soll vielmehr inner den Grenzen der aus der Ver-
sassung und der eidgenössischen Gesetzgebung beruhenden Verfügungen
der Buudesbehordeu gewahrt bleiben, was wir im ^ehlusssaz des vor-
geschlagenen Artikels ausdruklich aussprechen zu müssen glaubteu.

Weitere Aeuderuugeu au den militärischen Bestimmungen der
Bundesverfassung vorzuschlagen,. hielten wir nicht für uothwendig. Die
Hauptbedingungen einer gedeihlichen Entwiklung unseres Heeres beruhen
in einer gehörigen Organisation und in einem ^nreiehenden Unterrieht.
Für die erste soll der neue Vorschlag die Möglichkeit bieten , für den
leztern kann aus dem Wege der Gesezgebnug das Rothige geschehen,
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da dem Bunde durch Art. 20, Lemma 3, das Recht eingeräumt ist,
die Centralisation des Unterrichts weiter zu ent^ikelu und demnach auch
aus die gesam.ute Jusanterie auszudehnen.

II. Schuz der .....̂ ...lduû en.
Die systematische Erhaltung und Wiederherstellung der Gebirgs-

walduugen ist eine Angelegenheit von allgemeinstem Jnteresse.

Die wiederholten Untersuchungen von gemeinnüzigen Gesellschaften,
Kantonen und Bund , die Untersuchungen namentlich , welche nach den
grosseu Uebexschwemmungen von 1834, 1839 und ..868 angeordnet
worden sind , haben zur Evidenz bewiesen , dass die au Umfang und
Jutensivilät zunehmenden Verheerungen unserer Flüsse und Wilbbäche
mit der Entwaldung der Gebirge aus's .^lllerengste zusammenhängen.

Würden unter der sorglosen Behandlung der Bergabhänge und der
Waldungen in den ^uellengebieten der Flüsse und Wil^bäche nur die
Korporationen und gemeinden zu leiden haben , welche deren Besser
sind, so wäre wohl Grund da , den Maugel au Einsieht^ und Vorsorge
sur ihre^und ihrer Nachkommen Jnteressen zu beklagen, und Veranlassung,
dieselben wo moglieh ..ines Bessern zu belehren , aber schwerlich würde
sich der Bund bewogen finden, die Besngniss zu verlangen, ^..r Hebung
solcher partikularen, lokalen Ilebelstände intervenirend einzutreten. Die
fraglichen Uebelstände haben aber einen ganz andern Charakter und eine
ganz andere Tragweite. Sorglosigkeit und Raub.virthsehast in den Wal-
dungen des Gebirges reichen mit ihren verhängnisvollen Folgen weit
über das Gebiet, wo sie begangen werden, hinaus , ziehen andere Ge^
meiuden, andere Gebiete, andere Kantone mit in den Kreis des Ver-
derbens und bereiten Katastrophen vor , unter denen das ganze Land
erbebt. Unter dem Eindruk solehex Erfahrungen hat sieh di.^ ofseutliche
Stimme des Landes mit aller Entschiedenheit dasür erhoben , ^ das
allgemeine Jnteresse in geeigneter Weise gewahrt werde und dass in
diesem für die Landeswohlfahrt so wichtigen Gebiete, wo, ähnlich wie
bei .^euehen , eine Gemeinde von der andern , ein Kanton von dem
andern abhängig ist und nur einheitliche Massregeln ^lllen den uothigen
.̂ chuz bieten konnen, der Bund helfend einschreite. Diesem Vorgehen
des Bundes wnxde dringend gerufen in der Konferenz der Kantone nach
den Wasserverl.,eerungen von 1868, in den Berichten der Experten, in
der^ Versammlung der schweizerischen gemeinnüzigen Gesellschaft, des
fehweizerisehen Forstvereins, von der h. Bundesversammlung selbst, welche
schliesslich den Bundesrath einlud , der ^rage , wie durch eine bessere
^orst- und ^lussbaupolizei in den Hochgebirgen den grossen Wass..rver-
heeruugeu begegnet oder dieselben gemildert werden konnten, seine ernste
Aufmerksamkeit zuzuwenden.
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Soll aus diesem Gebiet geholsen werden können, so ist nothwendig,
dass dem Bunde ein Aussichtsrecht über die Forstwirthschaft in dem
Hochgebirge zuerkannt und die Befngniss gegeben werde, neben mate-
rieller Hülseleistung, wozu er schon durch Art. 21 ermächtigt ist, auch
durch gesezgeberiseh.. Massnahmen die vorhandenen Uebelstande zu beimpfen.
Es kann sich bei den leztern nicht darum handeln, die Forstgese^gebung
an den Bund zu übertragen , wohl aber, aus dem Wege der Bnndes-
gesezgebung für die ^orstwirthsehast und Forstpolizei in den.. Gebirge
bestimmte Grunds.^e aufzustellen , welche von .^er Forstgese^gebnng der
Antone zu beachten und von der Administration der Kantone unter der
Oberaufsicht des Bundes zu vollziehen sein werden.

Diese Besugn.iss des Bundes will der vorgeschlagene Artikel nicht
weiter ausdehnen, als unumgänglich uothwe..dig ist. Er will nicht alle
Waldungen in den Bereich der Bundesaufsicht ziehen, sondern nur die
Gebirgswaldungeu uud unter diesen auch nur die, welche auf den ^tand
der Flüsse und Wildbäche, die einen gesährliehen Eharakter haben und
deren systematische Verbaunng der Bund unter Anwendung des Art. 21
der Bundesverfassung als ofseutliche, im Jnteresse der Eidgenossenschaft
liegende Werke anerkannt hat oder anerkennen wird , einen mittelbaren
oder unmittelbaren Einfluss auszuübeu vermögen.

Wenn der Artikel nur von der Erhaltung und Wiederherstellung
....ex Waldungen spricht , und nicht auch von der Verbauuug der ^lüsse
und Wildbäche , so liegt der Grund hievon darin, weil bedeutendere
Gewässerkorrektiouen und ^lussverbauuugen nicht sowohl durch gesezliehe
Vorschriften, als vielmehr durch ^erbeischaffung der finanziellen Hilss-
mittet z... erreichen sind, wo^u überall da, wo grossere Juteressen in
Frage liegen, der Art. 2l dem Bund die erforderliche Mitwirkung und
Hilfeleistung jezt sehon moglich gemacht hat und auch ferner moglieh
machen wird. Und andererseits lässt sich uieht ^erkennen , dass direkte
schädigende Einwirkungen von Vrivaten, Korporationen und Gemeinden
auf Flüsse und Wildbäehe in weit geringerem Masse vorkommen konnen,
.̂ls diess in Betreff der Waldungen der ^all ist , schüzende Gesezesbe-

stimmungen also in Bezug ans ^lussbau weniger uothweudig erscheinend
als in Bezug auf Waldwirthschaft und Forstpolizei.

III. freier Verkehr.

Die Bundesverfassung von 1848 begnügte sich, im Art. 2..) an-
schliessend an den ^ 11 des Bundesvertrages von 1815 lediglich den
freien Handel von Kanton zu .^auton zu gewährleisten und in Bezng
aus die Freiheit der Ge.^erbeausübung iu Art. 41 Zifs. 4 solche den
R i e d e r g e l a s s e u e u zuzusichern .
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Der Bundesrath hat indess schon bei der Revision von .l .^65
daraus hingewiesen , dass diese Beschränkungen der Freiheit der Arbeit
und des Verkehrs sich nicht mehr rechtsertigen. Die Beseitigung der
Verkehrssehranken im Jnnern und die Verlegung der Zolle aus die
grenzen haben die Schweiz zu einem einheitlichen Arbeitsgebiete ge-
staltet , in welchem aueh dem Arbeiter selbst die sreieste personliehe Be-
wegung in der Arbeitsübernahme gestattet sein muss. Ein entgegen-
gesätes Versahren führt zu stossenden Ungleichheiten. Es gibt eine
Anzahl von Gewerben, welche ihre Brodukte auf einem beliebigen Punkte
des Landes sabriziren und von diesem aus alle andern Gegenden ver-
sorgen können. Bei andern Gewerben aber, wie z. B. bei den meisten
mit Bauten und grossern Konstruktionen zusammenhängenden Bernsen ,
aber auch noch bei gewissen Kleingewerben, bei welchen die Arbeiter auf
die sog. Stor gehen, wird das Brodnkt auf dem Blaze gefertigt, für
welchen es bestimmt ist, und es muss somit der Arbeiter sich dahin be-
geben. Es lässt sieh nun gewiss kein vernünftiger Grnnd anführen,
warum dort Freiheit und hier Beschränkung der Arbeitsberechtigung
eintreten foll.

Aneh andere Ungleichheiten , bei denen es auf Begünstigung der
Kantonseinwohnergegenüber andern Schwei^erbürgern abgesehen ist, be-
stehen in den Kantonen noch vielsach. Man hindert kantonssremde
Handwerker in der Ausübung ihres Beruses . Zunftzwang ist noch ge-
stattet, Erwerbung von .Liegeusehasten allen nicht Niedergelassene.. unter-
sagt , Einfuhr gewisser Handwerksartikel verboten ; selbst fleisch und
Brod dürsen vou Aussen nicht in einzelne Städte gebracht werden .
kantonssremden Führern wird die Ausübung ihres Gewerbes verweigert,
fremden Kutschern der Gewerbsbetrieb ausserordentlich erschwert u. s. s.

Allen diesen Ungleichheiten und theilweisen Abnormitäten wird nur
begegnet durch die Ausstelluug^des Grundsazes , dass die Freiheit des
Handels und Verkehrs, worunter der Verkehr mit unbeweglichem, wie
mit beweglichem Gute verstanden ist , so.oie das Recht freier Berufs-
und Gewerbsansübung jedem Schweizerbnrger im ganzen Umfange der
Eidgenossenschaft gewährleistet sein soll. Wenn irgend ein Recht als
Grundrecht bezeichnet und mit dem vollen Schnz des Bundes versehen
werden dars, so ist diess gewiss der Fall sür das Recht der freien Arbeit
und des freien Verkehrs.

Dieses wurde auch in ^en Kommifsiour.lberichteu der beideu Räthe
im Jahr 1865 auerkanut, alleiu diese Kommissionen fanden dann, es
sei die Ausführung des Grundsatzes wegen der Besteuruugssrage nicht
thunlich. Der Bundesrath kann diesen Einwnrs nicht als stichhaltig
betrachten. Die Frage der Besteurung der Gewerbetreibende^. ist eine
sekuudäre ^rage, .^ie jeder Kanton losen mag, wie er gut findet. es
rechtfertigt sieh aber gewiss nicht, dem ^ehweizerburger sein allernatür-
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lichftes Recht zu perkümmern, bloss weil der Kantonalsiskus einige Schwierig-
ke.iten hat, alle Gewerbetreibenden zur Besteurung heranzuziehen. Um
übrigens alle Zweifel zu beseitigen , dass es daraus abgesehen sei , das
bezügliche Besteurungsrecht der Cantone zu beschränken , schlägt der
Bundesrath vor, solches in dem Verfassungsartikel selbst ausdrüklich vor-
zubehalten.

Die Kantone konnen sich in weit den meisten Fällen leicht helfen
durch Ausgabe von Batenten für den mehr vorübergehenden Erwerb,
wie solches schon jezt geschieht. Jn andern Fällen steht auch der An-
wendung der regelmässigen Besteurnngsweise Richts entgegen. Wenn
dadurch etwa einmal der Fall einträte, dass eiu Gewerbetreibender zu
einer D o p p e l b e s t e u r u u g herangezogen würde, so müsste allerdings
eine gewisse Verständigung unter deu betheiligten Kantonen über die
Theiluug der Steuer erfolgen ^ allein diese hätte keine besondere Schwierig-
keiten. Wenn z. B. ein im Kanton A. niedergelassener Baumeister im
Kauton B. einen grosseu Bau ausführt , so wird er für diese Arbeit
vom Kanton B. ganz gut zur Steuer herangezogen werden konnen . da-
gegen ^ird er den ans diesem Bau gemachten Erwerb dem Kanton A.
nicht zu versteuern haben. Es ist übrigens nicht zu befürchten, dass mau
in der Bra^is die nothigen Auskunftsmittel nicht zn finden vermoge,
da der ^arfsin.. des Fiskus bekanntlich .sehr entwikelt ist. Jm aller-
schlimmsten Falle würden einige Reknrse..tscheidung..u der Bundesbehorden
geuugen, un. die Ausscheidung der mehrfachen fiskalischen Ansprüche zu
bewerkstelligen.

Die Vorbehalte , die dem Hanptgrundsaze beigesügt werden . sind
ausser dem schon genannten Besteurungsrechte so ziemlich die bisherigen
und veranlassen uns ^u keinen weitern Bemerkuugen , da kleinere Re-
daktionsveränderuugeu keiner Erläuterung bedürfen. Die Gewerbepolizei,
die mit der übrigen Bolidi vielfach in engem Zusammenhange steht,
kann wie diese südlich den Kantonen anch fernerhin überlassen bleiben.

Die bisherige Vorschrisr. dass Verfügungen der Kautone über Aus-
übung vou Haudel und Gewerben vor ihrer Vollziehung der Genehmigung
des Bundesrathes zn uuterstelleu seien, hat sich in der Bra^is als wenig
tauglich bewährt, ja verschiedenartige Verlegenheiten herbeigeführt. Statt
deu Buudesbehorden die Bräventiv.^eusur solcher Bolizei^ und Gewerbe-
ordnuugen z^. übertragen und ihnen damit von vornherein die Hände
zu binden , ist es viel besser , ihnen für alle Besd.werdesälle ein freies
Eutscheidungsrecht zu wahren. Das betheiligte Bublii.um versteht es
recht gut, solche Verordnnngeu selbst zu prüfeu. Ungehöriges wird aber
oft erst in der Bra^is als solches erlaunt.

Dagegen wünscht der Bundesrath, dass ausdrücklich gesagt werde,
^dass die Verfügungen der Kantone über Ausübung von Handel und
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Gewerben und über Besteurung den Grundsaz der Handels- und Ge-
werbesreiheit selbst uieht beeinträchtigen dürseu , un. nicht der irrigen
Meinung Raum zu geben , dass es nun ins Belieben der Kantone ge-
legt sei , ^in dieser Materie ganz willkürlich .̂ verfügen und auf Um-
wegen die durch Ausstellung des Grnudsazes beseitigten Beschränkungen
wieder neu einzuführen.

Ein Spezialverhältniss veranlasst uns noch zu einigen besondern
Bemerkungen. Bekanntlieh hat sieh für die sogenannten wissenschaftlichen
Berufsarten in den meisten Kantonen das alte. sür die übrigen Be.rnss-
^rten sonst meist beseitigte Zunftwesen erhalten . es wird die Ausübung
dieser Ber...ssarteu an Staatsprüsnugen geknüpft und es sezt auch der
Staat vielsach noch die Ta^en sür die zünftigen Arbeiten sest. So
.^oird es namentlich gehalten snr Menschen^ und Thierärzte, Apotheker,
Advokaten und Geschästsageuten. (Mau führt irriger Weise hier mit..
unter auch noch andere Kategorieu auf, wo an die Bekleidung ofseut-
lieher Remter besondere Bedingungen geknüpft werden. Wo Staat oder
Gemeinden ossentliche Remter zu vergeben haben . kennen sie natürlich
die Bedingung gewisser ^ähigkeitsausweise daran knüpfen , wie der
Privatmann, der eine Anstellung ^u vergeben hat. Diese beiden Ver^
hältnisse sind nicht mit einander zu verwechseln).

Das Zunftwesen gewahrt den Betheiligten einen gewissen Sehuz
gegen Konkurrenz und ist daher bei ihnen in der Re^el. troz ^er dan.it
verbundenen Beschränkungen, nicht unbeliebt, .oie es denn anch auf den
andern Arbeitsgebieten weniger durch den Willeu der Beteiligten, als
durch den Staat mit Rü^sicht aus die Jnteressen des übrigen Bnbliknm.^
aufgehoben .oor^en ist. Nichtsdestoweniger ist, wenigstens de^u ärztlichen
Stande , der j^ige Zustand der Dinge , welcher iu. Grunde sür alle
Genossen desselbeu die freie Niederlassung sast zu einer. Uuu^ogliehkeit
u.acht , so u^besriedigeud erschienen, dass eiu Koukordat für sogenannte
Freizügigkeit angestrebt und in einen. beschränken. Grade auch verwirf
licht worden ist.

Bei unbefangener Betrachtung dieser Verhältnisse kann man sich
gewiss der Ueber^.ugung nicht erwehren , dass die Ent^oiklnng auch auf
diesen Gebieten nach der Freiheit hin drängt . und es glaubte der
Bundesrath, das Recht freier Berussansübnug im ganzen Umfange der
Eidgenossenschaft anch sür diese Berufsarten als Regel in Aussicht nehmen
.zn sollen.

Da indess das unmittelbare Heraustreten aus einem geschlossenen
Raun.e, in den.. man lange verweilt, in die sreie Lust immerhin mit
einigen Jukonveuienzen verknüpft ist, die Uebergangsmassregeln als räthlieh
erseheiueu lassen konnen , so glaubte der Bundesrath , es sei ^var die
Regel festzuhalten, dass auch die Ausübung wisseus.haftlieher Berufsarten
nicht mehr auf das Gebiet einzelner Kantone beschränkt sein, sondern der
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Besiz eines naeh bundesgesezlicher Vorschrift verabreichten Bateutes das
Recht unbeschränkter Bra^is in der ganzen Schweiz gewähreu solle . dass
aber den Wünschen vieler Kantone um Festhaltung des Patentsystems
Rechnung zu tragen sei, allerdings in der Meinung, dass den Kantonen
frei ^stellt bleibe zu bestimmen, ob sür die Ausübung einer solchen Be-
russart der Bestz eines Bateutes erforderlich sei. Selbstverständlich
hätten nach Erlass der bnndesgesezlichen Vorschristen die Kantone dann
keine neuen derartigen Bateute mehr auszugeben.

Wir glauben, dass das Bublii.um, wie die betreffenden Znnftge^
genossen ihr Jnteresse bei einer solchen Losung der Frage finden dürsten.
Das Bnblikum gewinnt die Möglichkeit freier Wahl der Männer seines
Zutrauens, eine bessere Theilung der Arbeitskräfte und der Regel nach
auch eine bessere Bedienung. Aber auch die Betheiligten befinden sich
bei et.vas freierer Bewegung besser. Die Erfahrung lehrt, dass bei jeder
Erweiterung eines Arbeitsgebietes auch der geistige Horizont der in
diesen Arb..itszweige Betheiligten sich entsprechend erweitert, hohere Bil-
dung gesucht und gewonnen wird und auch die Eiukommeusverhältnisse
sieh günstiger gestalten. Der Gewinn ist schliesslich ebenso gross sür die
Arbeiter wie sür das Bublikum. Der .Bundesrath glaubt desshalb, den
abgeänderten Artikel 2..) als den Jnteressen des Landes forderlich zur
Annahme empfehlen ^u dürfen.

^elbstverständli..h siele in diesem ^alle der ^weite .̂ a^ des Art. 41
Zisf. 4 als weiterhin überflüssig dahin.

IV. ....̂  und ̂ ewicht.
Das Mass- und Gewiehtswesen in der Schweiz ist jezt schon, kraft

Art. 37 der Bundesverfassung , ^aehe des Bundes und der Abäu-
derungsvoxsehlag zn diesem Artikel enthält in dieser Beziehung keine
Neuerung.

Dagegen hat der genannte Artikel die Bundesgesezgebuug aus diesem
Gebiete dadnreh beschränkt , dass er die Wahl des Systems vorschrieb
und als einzuführende Mass- und Gewiehtsordnung , wenigstens der
Grundlage nach, diejenige des damals ^wischen einer Reihe von Kantonen
vereinbarten .Konkordats bestinnnte.

Die vorgeschlagene neue Fassung des Artikels bezwekt, die Bundes-
gese^gebung von dieser Schranke zu befreien und sie in die Moglichkeit
zu sezen, das Mass- und Gerichtswesen des Landes so ^u ordnen, wie
die jezigen Verhältnisse und die Jnteressen des schweizerischen Verkehrs
diess erheischen.

Die Zeiten sind vorüber, wo es jedem grossern und kleinern Staate
rühmlieh erschien und thunlieh war, wie in Münze, so aueh in Mass und
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Gewicht ein eigenthümliches System auszustellen und im .Lande ausrecht
zu erhalten. Die nationale Eigenliebe der Volker hat sieh vollständig
von diesem Gedanken ^..rükgezogen und Eisenbahnen und Telegraphen
haben mit unwiderstehlicher Gewalt und einer anf diesem Gebiete nie
erlebten Raschheit die Forderung durchgeht, dass in Mün^e, Mass und
Gewicht der Verkehr der Menschen von Gebiet zu Gebiet, von Ration
zu Ration, j.. von Erdtheil zu Erdtheil so leicht, .so einfach und so klar
gemacht werden müsse, als diess nur immerhin moglich sei.

So schnell ist in Europa diese Auschauuug ^ur Geltung und zur
praktischen Verwirklichung gelangt, dass die Schweiz mit ihrem besondern
Mass^ und Gewissestem dermalen vollständig isolirt unter den sie um-
gebenden grosseu Staaten steht, welche sämmtlich ein einheitliches Mass^
und Gewissestem, das unter dem Ramen des met r i schen bekannt
ist, theils eingeführt haben, theils in dessen Einführung begriffen sind.

Soweit die Vorschrift der Verfassung diess ^nliess, hat die Bundes-
gese^ebung den Rachtheilen dieser Lage ^u begegnen und den ^..dürs-
nissen erleichterten Verkehrs ^u entsprechen gesucht, indem der G.ebranch
von metrischem Mass und Gewicht neben dem eigentlich geglichen ̂
lässig erklärt wurde.

Allein eine längere Dauer dieses Znstandes, wo zwei Mass^ und
^ Gewichtss^steme nebeneinander bestehen, alle Eichstätten des Landes, mehr

und mehr aueh die Kanfleute, Handler, Gewerbetreibenden u. s. w. die
Masse und Gewichte beider ^steme haben müssen, .wo troz aller Vor.^
schrift mit Leichtigkeit Unrichtigkeiten und Uebervortheiluugen sich ein-
schleichen kennen u. s. w., ist absolut unmoglieh. Die Sorge für das
ökonomische Wohl des Laudes erheischt dringend , dass bald mogli.^st
dieses Uebergangsstadium beendigt und mit aussehliesslieher Einführung
des metrischen ^stems im Mass- und Gewichls^oeseu nieder eine seste
und sichere Ordnung, die iu Uebereinstimmun^ tritt u.it derjenigen aller
mit uns iu lebhaftem ^eri^ehr stehenden Länder, hergestellt roerde.

Wie sehr übrigens das .^ch.oei^e..volk selbst bereits diesen Ansichten
hnldigt, geht Daraus hervor , dass ^er jezt neuerdings vorgeschlagene
Artikel in .^er Abstimmung des Jahres l 866 eine Mehrheit der ^chwei^er-
bürger auf sieh vereinigte und nur daran scheiterte, dass er nicht gleich-
zeitig von der Mehrheit der Kantone angenommen wurde.

V. .̂ reie îederla^un.̂  und .̂ echt.̂ lluu.̂  der .̂ ieder̂ l.̂ eueu.

...trt. 41 der Bunde.^verfafsnug , welcher das Recht der freien
Riederlassnug allen Sch.vei^r.. im ganzen ^Umsange der Eidgenossen-

^schast gewährleistet, bernht bekauntlich ans dem gleichartigen Konkordate
vom 10. Juli 181..), aus welchem Umstande sich au^ dessen ^t^^s
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eigentümliche Aggregatssormation erklart. Der Bundesrath glaubte
lndess diese Form ohne materiellen Schaden stehen lassen zu dürfen,
dagegen einige materielle Abänderungen empfehlen zu sollen.

Vorerst wurde wünschenswert^ erachtet, die Requisite sür die Riedex-
lassung (Ziff. 1) noch mehr zu vereinfachen.. Bis jezt wurden neben
dem Heimatschein oder einer andern gleichbedeutenden Ausweisschrist
ein Zeugniss sittlicher Aufführung und. eine Bescheinigung verlangt,
dass der .̂ ....tent in bürgerlichen Rechten und Ehren stehe. Der Bundes-
rath fand das Zeugniss sittlicher Aufführung entbehrlich, weil erfahrungs-
gem.iss diese Zeugnisse in nichtssagenden Ausdrüken ausgestellt zu werden
pflegen und unzuverlässig sind. Allein ^ er glaubte uoeh einen Schritt
weiter gehen und vorschlagen ^u sollen , auch an die Stelle der Be-
Reinigung des Vorhandenseins der bürgerlichen Rechte und Ehren bloss
den ...̂ .ehweis zu sezen, dass Vetent uieht durch ein ger icht l iches
Strafur thei l die bürgerlichen Rechte und Ehren verloren habe.
Der Unterschied besteht darin, dass bei dieser leztern ^assuug auch der
Fallite, so wie der Bevormundete aus freie Niederlassung in einem
andern Danton Anspruch machen kann , so dass die Niederlassung dann
absolut sür Jedermann frei wäre, mit einziger Ausnahme der entehrten
Verbrecher für die Zeitdauer , wo die Ehreustrase für sie fortbesteht.
Der Bundesrath glaubt, dass gerade sür Falliten, sofern solche nicht
als Betrüger unter die Klasse der Verbrecher fallen, das Recht, sich
anderswo niederlassen zu kouueu, sehr werthvoll sei und ihnen in
vielen Fällen die Moglichkeit der Wiedererhebung gewähre , welche am
Orte ihres Sturzes und Misskredites ungede..l.bar .vare, uud dass es
allzuhart sei, deu ohne verbrecherische .Schuld Gefallenen, welcher selbst
nicht eiumal von der Militärleistung an das Vaterland entlastet wird,
dieser ihm so notwendigen Freiheit der Beweguug zu berauben.

Entsprechend diesen Grundsäzen glaubt der Bundesrath auch die
in Ziffer 6 dieses Artikels bezeichneten Auswe isüngsg rüude auf
blosse zwei reduziren zu sollen, uämlich aus das gericht l iche Urtheil,
von welchem vorauszusehen ist, dass es mit Berül.siehtig^ug aller dabei
in ^rage kommenden Verhältnisse die Ausweisung nur auf .̂älle wirk-
licher Rothweudigkeit beschränke, und aus den Fall der Verarmung in
bekanntem Zusammenhange mit dem in der Schweiz noch vorherrschenden
Armenunterstüzungsshstem dureh die Heimat. Gestrichen würde somit das
Ausweisungsreeht der ^olizei, wenn der Niedergelassene die bürgerlichen
Rechte und Ehren verloren hat (also namentlich in Fallimentssälleu) oder sich
eiues unsittlichen Lebenswandels schuldig macht oder schon oft wegen Uel.er-
tretung polizeilicher Vorschriften bestraft werden musste. Was die Aus-
weisung vou ^alliteu anbetrifft, so ift es nicht gerecht, dass der .̂ .rt,
wo sie sallit geworden sind und wo der Regel nach äussere Verhältnisse
nicht ohne Mitschuld waren, sie nun nach Verlust ihres Vermögens
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eineui andern zuweisen konne, sofern nicht gleichzeitig Hilflosigkeit und
Verarmung mit ihren. Fall verbunden ist. Jn den andern Fällen
haben diese Akte der Volizei, welche si.h meist nur aus ihr subjektives
Ermessen gründen , schon viel ^toss zu Beschwerden gegeben und es
scheint doch nicht gerechtfertigt, den Bestand eines verfassungsmässigen
Rechtes vom blossen Belieben einer Lokalpoli^eibehorde abhängig zu
machen. Jm Uebrigen glauben wir dann zur Beruhigung der kanto-
nalen Behorden beifügen zu solle..., dass diese Vorschriften nur für das
eigentliche ^ie^erlassungsverhältniss Geltung hätten , während die vor-
bezeichneten Gründe für Beschränkung des polizeilichen Ansu^isungs^
rechtes ihre Anwendung nicht finden konnten gegenüber dem blossen
Anfenthaltsverhältniss. Der sogenannten floltanten Bevölkerung gegen.
über ist eine etwas rigorosere Handhabung der Volizei allerdings noth-
weu^iger als gegenüber der sormlieh angesessenen. Es geschieht da-
durch .Jemandem ein Unrecht, weil nach einem frühern Entscheide der
Bundesversammlung in Betreff der Stimmberechtigung der genfersehen
Dienstboteu Jedermann sich die R.ederlassuug verschaffen kann, sobald
ihm das Verhältnis des Aufenthaltes nicht beliebt.

Schon bei der Revision von 1865 wurde von der Bnudes-
Versammlung bei Ziffer 4 der Saz ausgestellt, dass in Betreff des
Stimmrechts in Gemei..dea..gelegenheiten der niedergelassene Schwerer-
bürger de^ niedergelassen..... .^antousbürger gleich .̂. halten s.^i. Jn
der Abstimmung blieb der Vorsehlag jedoch in Minderheit, indem sich
nur 137,321 gegen 181,441 Bürger und nur 71/2 gegen 131/2 .^an-
tone dafür aufsprachen. Das Bedürsniss dieser Gleichstellung ist jedoch
so klar, dass der Bundesrath glaubt, die Behörden sollen sieh^ nicht
entmuthigeu lassen, sondern den Gedanken dem ^oll^.. nochmals v^r-
legen. ..̂ r glaubt indess, uoch einen Zusaz z... demselben in Vorschlag
bringen ^u sollen. Da es nämlich Kantone gibt, die auch dem nieder-
gelassenen Kantousbürger kein ^.timmrecht in Gemeindean^elegenheiten
gewähren , so würde der niedergelassene ^ehweizerbüxger mit einer
Gleichstellung iu diesen Kantonen nichts erringen , ja es konnte eine
solche Formuliru^g noch der Sache gewisse Gefahren bereiten. Die starke
Opposition, die der Vorschlag in der ersten Abstimmung gesunden, lässt
legeres Bedenken nicht als gan^ unbegründet erscheinen, und maeht es
erklärlich, dass selbst die Niedergelassenen das ihnen angebotene Geschenk
als ein solches von zweifelhaftem Werthe. betrachteten.

Es wäre nun unstreitig das Beste, wenn von Bundes wegen ein
gewisses Mass von Rechten bezeichnet werden konnte , welch... j^e Ge-
meiude alleu ihren Niedergelassenen zu gewähren hätte. Altein die
Formuliruug dieses Masses hätte bei der so grossen Verschiedenheit der
schweizerischen Gemeindeverhältnisse solche Schwierigkeiten, dass jedeusalls
sür einmal davon besser abgesehen wird. Aber Einen ^a^ mochte der
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Bundesrath in dieser Richtung doch aussprechen, den nämlich, dass der
Niedergelassene in Gemeindeaugelegenheiten nirgends ganz rechtlos be-
lassen werden dürse. Es mag jedem Kanton überlassen bleiben , nach
seinen besondern Verhältnissen das Mass dieser Berechtigung selbst zu
bestimmen ; der Bund darf , indem er den Keim dieses erweiterten
Rechtes in die Erde senkt, die Eutwikluug desselben ruhig der Ratur
anvertrauen. Wir dürfen überzeugt sein, dass sobald die gesezgebeuden
Behordeu der Kautoue genothigt sind^ sieh mit dem Gegenstande über-
haupt zu befasseu , das Mass der den Riedergelasseueu zu gewährenden
Rechte nicht mehr allzu ängstlich abgewogen werden wird und dass der
Strom der öffentlichen Meinung stark genug ist, um das einmal ge-
gebene Bett zu erweitern, wie Zeit und Umstände solches erfordern.

Der gleiche Gedanke, welcher die Ration da^u bewog zu bestimmen,
dass jeder .Schweizer eiu Gemeiudebürgerrecht haben müsse und keiner
mehr heimatlos belassen werden dürse, führt bei den veränderten Ver-
hältnissen der Reuzeit, wo die Heimat mehr in den Wohnsiz verlegt
worden ist, dazu, neuerdings als Grundgesez der Ration zu bestimmen,
dass auch dem Riedergelassenen die Theilnahme am Wohl und Wehe
seiuer faktischen Heimat nicht ga...̂  versagt werden dürfe. Die schwei-
zerische Gemeindesreiheit wird mit Recht als die Schule und Wurzel
unserer politischen Freiheit betrachte^ darum erscheint es als durchaus
unzulässig, ganzen Klassen der in einer Gemeinde fest angesessenen Be-
volkerung alle Rechte im Gemeinde.oesen vorzuenthalten o^er unter den
Riedergelasseuen selbst wieder Kategorien von verschieden Berechtigten
auszustellen, je nachdem sie Kantons- oder ^chwei^erbür^.r sind. Essoll
auch darin das grosse Brinzip des ...lrt. 48 , dass die Kantone. gehalten
sind, Kantons- und Schweizerbürger gleich ^u halten, zu einer Wahrheit
gemacht werden. Es genügt übrigens ein Blik aus das Gemeindelebe...
derjenigen Kantone, welche den Niedergelassenen solche Rechte schon ein-
geräumt haben, um Jedermann die Ueberzeugun^.zu geben, dass das
^eben der Gemeinde dabei an Gesuudheit und Frische gewinnt, und
man hat niemals gehort, dass irgend ein Kanton solche Erweiterung der
Rechte der Niedergelassenen bereut habe.

Falls die Gleichstellung der Sehweizerbürger mit den Riedergelas-
senen des eigenen Kantons auch in Gemeindeangelegenheiten belieben
sollte, so wäre alsdann Art. 42 entsprechend zu vereinfachen. Die
Ausstellung eines Termins sür die Wartsrist wird nämlich durch Au-
uahu.e des Gruudsazes der Gleichstellung überflüssig..

Bei der Revision von 18^5 einigten sich die Räthe , dem Volke
als neue Ziffer 7 des ...lrt. 41 den Saz v or^ u schlag e u :

.,Der Bnndesgesez^gebung wird vorbehalten , zu bestimmen , ob die
Geseze des .Heimat- oder diejenigen des Riederlassuugskantons sür die
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Besteuerung , sowie für die Regelung der zivilrechtlichen Verhältnisse
der Niedergelassenen maßgebend sein sollen.^

Jn der Abstimmung sprachen sich 125,924 Stimmen und 9 Kan-
tone dafür, 189,830 Stimmen und 13 Kantone dagegen aus. Troz
dieser ^urükweisung des Vorschlages sprecheu viele Gründe fur eine neue
Erwägung desselben. Von Jnteresse ist , dass auch der norddeutsche
Bund sich seither bewogen gesunden hat , ähnliche Bestimmungen gegen
Doppelbesteuerung von Buudesangehorigen auszustellen.

Das Uebel, uni dessen Beseitigung es sieh handelt, ist allbekannt
und es kommen alljährlich eine grosse Zahl von Beschwerden darüber
an die Bundesbehorden. Der ^chweizerbürger hat in seiner ange.^
stammten Heimat eine lezte Zufluchtsstätte und .daraus gestuft, dass hie.^
dureh der Heimat .eine gewisse Haftpflicht Anfällt, verlangt diese, ihre
Rechte auch dann über ihre Bürger festhalten zu dürfen, wenn sie diese
bürgerliche Heimat verlassen haben und ihr moglicher Weise ganz fremd
geworden sind. Umgekehrt wollen aber auch Wohnsizkanton und Wohu^
sizgemeinde ihr Recht geltend machen , da in Realität sie es ja sind,
welche dem Niedergelassenen den Rechtss.^nz und die Vortheile eines
geregelten Staatswesens gewähren.

So entspinnen sich dann aus den Gebieten des Steuerwesens, der
Vormundschaft, der Ehe, des ehelichen Güterrechts, des Erbrechts, des
Konkurses Konflikte zwischen dem .^eimats^ und Territorialrecht, in
welche ansser den Betheiligten auch die ^taatsbehorden , ja selbst das
übrige Bublikum vielfach mithineinge^ogen wird. Da man, wenn man
nicht Doppelbesteuerung , Doppelvormundsehast u. s. f. eintreten lassen
will, unmöglich den Niedergelassenen unter doppeltes Recht stellen kann,
so gibt es kein anderes Mittel , um aus diesen Konflikten herauszu-
kommen, als eine klare Bezeichnung desjenigen Rechts, welches in jeder ^
Materie den Vor^.g verdient und dieses Ziel wird augenscheinlich am
einfachsten erreicht durch ein über diese Materien zu erlafseudes Bundes^
gesez. Die Entscheidungen der Buudesversammlnng haben einem solchen
Geseze bedeutend vorgearbeitet, so dass es dermalen nicht mehr so grosse
Schwierigkeiten bote , wie vor einem Jahrzehnd , als es zum ersten
Male augeregt wurde.

Die Vortheile eines in dieser W^.ise geregelten Reehts^ustandes
liegen aus flacher Hand. .Der Niedergelassene wird vor Bedrü^.ngen
gesichert und damit die Niederlassung erst wahrhast frei gemacht , das
Bublikum weiss , wie weit es mit dem Kantousfremdeu sich einlassen
und ihm Kredit schenken kann (man denke nur au die wichtigen fragen
der Handlungsfähigkeit und des ehelichen Gülerrechts).^ die Gemeiuden
kommen ins Klare, wie sie sich einzurichten haben ; die Kautone tonnen
ihre Gesezgebungen den eidgenossischen Gesezen anpassen und eine neue
feste Rechtsordnung schassen und es sinken alle diese massenhaften Kon-
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flikte , in denen zuweilen grosse Vermögen vergeudet werden und aus.
denen viel Bitterkeit und Hass emporquillt. Es ist keine kleine Sache,
1/2 Million Einwohner ans den vielfachen Ungewissheiten des jez^gen
Znstandes in ein einfach geregeltes Rechtsverhältniss hinüberzusühren . die
etwelche Mühe wird reichlich ausgewogen durch den grossen materiellen
und moralischen Rnzen, der dem La^de daraus erwachsen wird.

.̂ ...hne früher schon vielfach Gesagtes hier wiederholen zu wollen,
empfehlen wir daher diesen Vorschlag neuerdings zux Annahme.

VI. Erwer^ de^ Schweizer^urgerr...^.

Ueber diesen Bnnkt enthalt die Bundesverfassung. in Art. 43 einen
einzigen Saz : .,Auslänl^ern darf kein Kanton das Bürgerrecht ertheilen,
wenn sie nicht aus dem frühern Staatsverbande entlassen werden.^
Es ergibt si.h daraus deutlich, dass die .Aufnahme von Ausländern ins
Bürgerrecht ganz ius Ermessen der Kantone gelegt werden wollte.

dieses Verhältniss ist im Jahre 1848 augenscheinlich mehr aus
praktischen, denn aus grnuds.^lichen Gesichtspunkten so geordnet worden ,
denn da nach Art. 42 je.^er Kanto..sbürg..r Schweizerbürger ist, so sollte
der Eidgenossenschaft ge^iss das Recht eingeräumt sein , bei Annahme
nener Bürger mitzusprechen , weil diese ja durch die Anfnahme^in den
Genuss des ganzen Umsangs derjenigen Rechte eingesezt werden , welche
die Bnudesversassung allen ^chweizerbürgeru garantirà. Das logisch
richtige Verhältniss wäre daher ein Zusammenwirken von Bund und
Kantonen bei solchen Ausnahmen.

^o lange übrigens aus jener einseitigen Ordnung des Verhältnisses.
keine praktischen Rachtheile sieh ergaben, so war kein dringender Grund
zu einer ^lenderung vorhanden. ^war entstanden da und dort mitunter
verdrießliche fragen mit dem Auslande, welche aus solchen Bürgerrechts-
aufnahmen hervorgingen ; allein es waren doch mehr vereinzelte ^älle.
Jm lezten Jahre musste jedoch die Schweiz das seltsame Schauspiel er-
leben, dass Agenten ihr Bürgerrecht in Deutschland wie einen Handels-
artikel ausboten, dass geldgierige Gemeinden dasselbe wirklich mafsenhast
an Versonen verschacherten , die sie in ihrem .^eben nie gesehen , und
dass Kantonsbehorden dann schwach genug waren , dieser ^.pel̂ nlalion
nicht entgegen zn treten. Die ^olge war, dass ein auswärtiger .^taat
gegen diese Art der Umgehung seiner Militärgeseze zu Repressalien griff
und die Bundesbel^orden dann die sehr wenig ehrenvolle ^ache ans
ihre Schultern nehmen mußten.

Darüber entstand nun aber doch ein allgemeiner Schrei des Un-
willens in der ganzen nnbetheiligten schweizerischen Bevölkerung und
man verlangte nach Abhilfe.

Bund^bla.̂ ahrg. XXII. Bd.II. 4^
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Diese ist indess nicht gau^ leicht. Es präseutirt steh in erster

.Linie das nordamerikauische System. Dasselbe ist das genaue Gegenstük
des unsrigeu. Wahrend bei uns nur de.. Kanton das Schweizerbürger-
recht ertheilt , gibt dort der Bnnd allein die Naturalisation, und das
Bürgerrecht des einzelnen Staates wie der Gemeinde richtet sich als-
dann nur nach dem Wohusi^.

Augenscheinlich ist dieses System für nns nicht anwendbar, es stünde
auch mit der Gesezgebuug über das ^.eimatlosenwesen im Widerspruch.
Uuser Bürgerrechtss^stem entwikelt sieh nicht vou oben herab , sondern
von unten herauf. Die Grundlage ist das Gemeiudebürgerrecht, Kau-
tons.. und Sehweizerbürgerrecht sind mehr nur die Kouse^nenz.m des
ersten. Das Gemeindebürgerreeht aber ist nicht abhängig von dem
^aktnm des Wohnsizes , sondern es hastet an der Berson , es begleitet
sie überall hin , geht durch Erbschaft ans die Deseende..^ über und ist
so uuabhängig von äussern faktischen Verhältnissen, ja felbft vom Staats-
willen, dass die Bnndesversassnng in Art. 43 sogar erklärt. ,,Kein Kanton
darf einen Bürger des Bürgerrecht^ verlustig erklären.^ Bei dieser
Sachlage konnte also ohne eine formliche Umkehr aller Verhältnisse
das nordamerikanische S.̂ m der Naturalisation nicht adoptirt werden.

Eine Aenderung des bisherigen Systems ist daher nur insofern
moglich , als mau dem Bunde eiue gewisse Mitwirkung bei den Bür-
gerrechtsausnah...^. einräumen kann. Das ist auch das logisch Richtige,
weil es sich um eiue Berüksichtiguug der beiden Souveränitäten, des
Bundes und der Kantone, handelt.

Man kouule nun glauben, es lasse sich eine solche Mitwirkung des
Bundes am einfachsten so gestalten, dass dem Bundesrathe die vo^ den
Kautonen beschlosseneu Bürgeraufnahmeu zur Einsieht und Bestätigung
vorgelegt würden. Allein bei näherm Znsehn wird man sofort erkennen,
dass praktisch genommen damit der Bundesrath ^ur entscheidenden ,
weil . legten Jnstanz gemacht würde, so dass die Aktion der Kantone
gewissermassen unter die ^bervorn.uudsehaft des Bundesrathes gestellt
wäre. Offenbar geht dies nicht an und es wäre um so stoßender, als
die Naturalisation iu deu Kantonen nnr selten vou den Regiernngen,
sondern viel häusiger von den Grossen Rälhen , ja mitunter sogar von
den Laudsgemeiuden selbst ausgeht.

Um die^Souveränität der Kantone wirklich zu achten, muss man
daher fast uothweudig die Aktion des Bundes vorausgehen lassen und
überhaupt das beiderseitige Vrüfungs.^ und Eutsch^id..ngsreeht so uormireu,
dass die beiden ...^ouveräuitäteu steh nicht berühren. Es bietet sich iu der
.^hat eine Losung dar, welche diesen Erfordernissen entspricht. Die
Naturalisation besteht uämlieh ans zwei getrennten Hanptakteu , einmal
aus der Losung des bisherigen Staatsverbaudes und zweitens aus der
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Begründung der neuen Verbindung. Man kann nun einfach bestimmen,
dass die Bundesbehörden das erstere , und die ^antonalbehörden das
zweite Verhältnis zu regnliren und darüber zu entscheiden haben. Diese
Scheidung der Kompetenzen entspricht aueh sehr gut der ^atnr dieser
Verhältnisse. Bei dem erster n Akte kommen vornehmlich internationale
Verhaltnisse in ^rage, deren Behandlung sa überhaupt Sache der Bu^
desbehörden ist, während bei dem zweiten Akte das persönliche Verhältnis
des ..Ausstellers (personlicher Werlh, Erwerbs- oder Vermögenskxast,
Famitienverhältnisse^ und die Beziehungen zu seiner künstigen Heimat^
den Hauptpunkt der Prüfung bildet, welche augenscheinlich besser in den
engern preisen der gemeinde und des Kautous vorgenommen wird, auf
die ini Verarmungssalle auch die bezügliche Last fällt.

Wir schlagen daher vor, zu bestimmen, dass Ausländer, welche Auf-
nahme in das Schwei^rbürg^rrecht verlangen, zuerst .^ie Ermächtigung
des Bundesrathe^ nachzusuchen haben, dass aber. die Prüfung dieser
Behörde sieh aus das Verhältnis^ des Gesuehstellers zu seineni bisherigen
^taatsvexbande beschränken und die Ermächtigung erteilt werden soll
aus den Nachweis, dass dieser Verband mit der Ertheilung des ^ehw..izer-
Bürgerrechts gelost ist. Wir maehen darauf aufmerksam , dass leztexe
Bestimmung ^en Bundesbehorden eine viel freiere Würdigung der ein-
schlägigeu Verhältnisse ermöglicht, als die je^ig^ Vorschrift, nach welcher die
Gesuchsteller den Nachweis zu leisten haben, .daß sie ans dem bisherigen^
Staatsverba^e .,entlasseu.^ werden. Die Bundesversammlung hat schon
im Jahr 18.^3 in ..^aehen des Hrn. Dr. Berehtold für nothwendig er-
achtet zu erklären, ,,dass die durch den ^lrt. 43 der Bnndesoersassnng für
Ertheiiung d...s Bürgerrechtes an Ausländer ausgestellte Be^ingnng ^er
Entlassung aus dem frühern ^taatsverbaude nicht bloss durch Vorlegung
einer je aus ^ie betreffende ^exson lautenden Entlafsungsurkunde, sondern
aueh dnxeh Beibringung anderer Beweismittel, deren Hinlängliehkeit der
Bundesrath je.^eilen im einzelnen Falle anerkenne, als erfüllt zn
betrachten s^i... Es ist indess wohl richtiger, den Beweis zu for-
der^. , dass mit der Ertheiluug des ^ehweizerbürgerreehts der bisherig^
^taatsverband gelost. sei . denn es ist ja oollig gleichgültig, durch
welche Mittel dieser Beweis erbracht werde. Der Bundesrath ist i^.
Folge seines täglichen Verkehrs mit den auswärtigen Staaten in der
Lage, .^eren Gesezgebung und ^rar^is iu dieser Materie und insbeson-
dere auch die Klippen, Vorbehalte und . îik.^alte (vornemlich hinsichtlich
des Militärdienstes) genauer zu kennen , als solches den Behörden der
Gemeinden und Kantone möglieh isl̂  er wird desshalb Verwiktungen,
deren Verantwortlichkeit ja ohnehin auf den Bnnd fiele, leichter aus-
zuweiehen verniögen ; es wird ihm möglieh sein, den ..^pezialfall richtiger
zu beurteilen und manches Verhältniss selbst in viel einfacherer Weise zu
erledigen , als solches jezt zu geschehen pflegt. Anch ans diesem .Ge^
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siehtspuukte wird eine Eentralstelle für Brüsnng dieser Ausweise viel
geeigneter sein.

Grosse Mühe wird diese Untersuchung dem Bundesrathe nicht verur-
sachen, jedenfalls viel geringere, als die .^antonalbehorden je^t mit der Brü-
fung dieser Ausweise haben. Die Naturalisationen durch Spezialakte
sind in der Schweiz nicht so zahlreich, iu einzelnen Kantonen kommen ste
fast gar nicht vor. Naturalisationen durch Geseze, z. B. in ^.olge der Ge-
burt im Kautone, längern Wohusi^es u. drgl., bedürfen aber der Vrüsung
des Bundesrathes nicht, sondern es kann sich in diesen fällen hochstens
um die einmalige Untersuchung handeln, ob diese Geseze den Bundesvor-
schriften entsprechen.

Der Bundesrath glaubt daher, dass eben so sehr die praktischen Gründe
des Gewiuns einer gleiehmässigeu und einfachen ^rüfuu^sweise und der
Beseitigung der bisherigen Missbränche, wie die Logik unseres Versassungs-
s.^stems das angedeutete Zusammenwirken von Bund und Kanton em-
pfehlen.

VII. .......e.̂ t zur Ehe.
Das Recht des Manues, sich ehelich zu verbinden und eiue Familie

zu begründen, ist das erste und natürlichste aller sozialen Rechte und die
Grundlage der Gesellsehast selbst^ denn ans der Familie baueu sich
Gemeinde, Staat und Menschheit aus.

Dessen ungeachtet sehen wir die Staatsgese^gebnng der legten Jahr-
hunderte bemüht, das Recht ^nr Ehe mannigfaltig zu beschränken, während
umgekehrt die Kirche, hierin liberaler als der Staat, sich diesen Besehrän-
kuugen abhold zeigte und dieselben, soweit nieht Ehen voli Versonen
verschiedener Konsessionen in Frage kamen, vielfach, wie ^. B. durch die
Romer-Eheu, zu durchbrechen wusste.

Was bewog den Staat zu jenen Beschränkungen ̂  Es war haupt-
säehlieh die ^ureht vor Verarmung der neu sieh bil^eudeu ^amilieu u.^it
ihren schweren folgen, welche vermoge des Grundsazes der obligatorischen
Armeuunterstüzungspflicht der Gemeindeu diese lezteren besonders belasteten.
Jndustrielle Thätigkeit kannte man noch wenig und laudwirthschaftliche
Thätigkeit vermochte nur bei grosserem Grundbesiz eine zahlreichere ^amilie
gut zu ernähren. Die Verheiratung armer Leute unter einander mochte
daher den Gemeinden damals nicht ohne Grund Besorgnisse einflossen.

Dazu kam in jenen Zeiten überhaupt eine besondere Liebhaberei der
herrscheudeu Klasseu , eiue vormuudsehastliche Fürsorge über die untern
Klassen walten zu lassen, zu verhüten , dass sie von ihren natürlichen
Rechten keinen unbesonnenen Gebrauch machten. Es war diess das ^stem
des sog. väterlichen Regiments.
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Das Alles ist in neuerer Zeit anders geworden. Die Jndustrie

hat der Arbeit gewaltige neue. fast unbeschränkte ..gebiete erschlossen, so
dass sich jezt auf dem gleieheu Bodeu,^der ehemals nur kümmerlich eine
dünne Bevolkernng ernährte, die doppelte und dreisache Bevolkerungszahl
mit Leichtigkeit durehbringt. Der Arme hat in ^olge dessen viel grossere
Leichtigkeit, sich empor zu arbeiten und der Besiz einer zahlreichen Fa-
milie ist in vielen Fällen statt einher Last ein Vortheil. Das System
des väterlichen Regiments aber ist, nachdem es sich durch seine Aller-
weltsregiererei zur verhasstesten aller Regiernngsformen gemacht , in den
Staub gesunken und an seine Stelle ist der freie ^taat getreten, welcher das
Versahreu, von Staatswegen den Bürgern wegen möglichen Missbrauchs
ihre natürlichen Rechte vorzuenthalten, verabscheut und jedem Bürger
überlasst, unter eigener Verantwortlichkeit sich sein Schiksal selbst zu ge-
stalten.

Bei diesen veränderten Verhältnissen und Begriffen sind unserer
Zeit vor Allem auch die obrigkeitlichen Ehebeschränknngen anstossig ge-
worden. Die romanischen Länder, in denen allerdings die obligatorische
Armeuuuterstü^uugspflicht niemals ^u einer so vollen Ent^viklung gelangte
wie i.. den germanischeu, brachen zuerst diese fesseln und von den ger-
manischen folgt nun eins um andere. Ju den allerlezten Jahren haben
z. B. unsere Deutschen Rachbarstaaten Württemberg und Baden und in
gleicher Weise aneh der deutsehe Rordbuud. gestüzt aus sehr sorgfältige
Detail^Unt^rsn^ungeu, die Ehebesehxänkungen aufgehoben. Auch im eignen
Vaterlande sehen wir eine gleichartige Bewegung Die Kantone roma-
nischer Zunge, obschon^ sonst einer Erweiterung .der Bundesrechte keines-
wegs besonders zugethan, drängen doch sozusagen einmüthig ^iu diesem
Stülpe a.us erweiterte Bundeskompetenzen und es ist, wie schon Eingangs
angedeutet, das Missbehageu über diese Beschränkungen sogar ^u.n formellen
Anstoss der je^igen Buudesrevision geworden.

Der Bundesrath kann nicht umhin, dieses Verlangen gerechtfertigt
zu finden; er selbst hat zu wiederholten Malen, so namentlich bei An-
lass ..̂ s Rekurses des A..tou Bisang von Eschol^matt, ans das Unhaltbar...
und Verwerfliehe dieser Ehebeschränkungen aufmerksam gema.ht. Wie
bekannt, ist auch von Seiten ^er schweiz. resormirten Geistlichkeit eine
Eingabe au die Buudesbehörden erfolgt, worin mit warmen Worten
der ^el^adeu bezeichuet ist, welcher daraus für die sittlichen Güter der
^esammten Ration erwächst.

Jn der .^hat n^angeln hier sür ein Einsehreiten des Bundes die
Gründe nicht. Der Bund ist wirklich theiln.eise schon eingeschritten,
uämlich im Gebiete der Mischehen. Nachdem die Bundesgesezgebun.^.
diese Ehen unter ihren ^chuz genommen, ...rl̂ lärt^n die Bundesbehorden
wiederholt, dass ste sür dieselben den Gruudsaz der Freiheit der Ehe in
Anwendung bringen werden. Es entstand dadurch eine grosse Ungleich-
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heit in der Behandlung der Ehesachen. Wahrend die Kantone sortfuhren
in ihren Besehranknnge... bei den nicht gemischten Ehen und sich darüber
beklagten , dass der Bund für die gemischten Ehen nicht ihren Wegen
folge , fand dieser sich nieht bewogen , um blosser Konse.^uen^nacherei
willen jene unnatürlichen Wege der Kantonsbehorden zu wandeln. Will
man die allerdings ftossende Ungleichheit beseitigen, so bleibt daher kein
anderer Ausweg übrig , als ^ie nicht gemis.hten Ehen den gemischten
gleich zu behandeln oder, mit andern Worten, auch bei jeuen die unhaltbar
gewordenen Hindernisse zu beseitigen.

Allein es sprechen n o ..h Gründe von viel entscheidenderer Art für ein
solches Vorgehen. ..̂ er je^ige Reehtszustan^ in Ehesachen ist eine fla-
graute Verlegung eiues Hauptgrundsazes unserer Bundesverfassung, nämlich
desjenigen der Gleichberechtigung aller Schweizer. Mau kann formell
vielleicht diesen Aussprneh kritisiren ; allein die materielle Wahrheit ist
doch die, dass die Ehebesehxänkungen .wesentlich nur gegen die a rmern
Klassen der schweizerischen Bevolkernng gerichtet sind. ^der hort man
etwa von Beispielen, dass die ^emeinderäthe Ehen wohlhabender Personen
ihrer gemeinde entgegengetreten, selbst in Fällen, wo es an allen sitt-
lichen Bedingungen einer abzusehiiessenden Ehe fehlte, wo der sehliessliche
Rniu der Familie ohne grosse ^ropheteugabe ebeufalls vorhergesehen
werden konnte^ ^iese Wahrnehmung, dass das Eheverbot nur gegen die
Armen geriehtet ist, erzengt in diesen Volksklassen Verbitterung. Wenn
mau ^ie Besehwerden über solche Eheverweigerungen durchgeht, wird mau
finden, dass sie durchwegs in leidenschaftlicher Sprache gehalten sind und
ihnen das Gesühl einer tiefen Kränkung zu Grunde liegt. Geseze, die
in ihrem .Effekte ^ahinauslanfen, dem Armen ein Recht vorzuenthalten,
das dem Reichen nicht beanstandet wird , sind in einem Reehts.. und
Freistaate durchaus uu^ulassig.

Ebenso gefährlich sind die folgen jener Ehebefehränknngen für das
soziale Leben. Mau kann ani En^.e die Legalisirung der Geschlechts^
Verbindung dnr.h die Ehe vou Gesezes ivegen hindern . allein kein Ge-
sez ist stark genug , die Gesehiechtsverbindung selbst zu hindern. Was
sind dann die folgen ̂  Uneheliche Binder und naehsolgende Entsittliehnng
der gefalleneu ^)^ütter. ^ie Kantone, in welchen die Ehebesehxänknngen
blühen., zeichnen sich gleichzeitig anch ans durch eine unverhältnissmässige
Steigerung der unehelichen Geburten. Was aber ist ^as Loos dieser
Kinder ^ ^ie Eltern suchen sich ihrer zu entledigen und find dazu auch
halbwegs .^enothigt , weil man ihnen das Znsammenleben verweigert.^
sie fallen daher den Gemeinden zur Laft , sie bleiben verachtet und ver-
schupft und bilden de.. Grundstok sür ein si.h regelmäßig fortpflanzendes
Proletariat.

.̂ o deu.oralisiren diese Ehebesehränkungen gleichmäßig den Manu,
das Weib und das Kind und werden zu einem sozialen Krebsschaden,
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den eine erleuchtete und humane Gesezgebung möglichst radikal aus-
scheiden muss.

Dieses geschieht am sichersten dadurch , dass vor Allem aus das
Recht zur Ehe unter den Schuz des Bundes gestellt wird und dass die-
jenigen Ehebeschränkungen beseitigt werden , welche aus ökonomischen
Verhältnissen, früherm Verhalten oder andern polizeilichen Gründen her-
genommen sind. Die Ehe ^selbst hat einen sittlich reinigenden Eharakter.
wie oft hat sich nicht früherer Leichtsinn in der Ehe l.orrigirt , wie oft
nicht die .^orge für das Wohl der Binder die Arbeitsenergie des Katers
unb der Matter gewekt und diese selbst vor dem Versinken in Schlaff-
heit und Elend gerettet .̂  Die Gesezgebung muss sich aus den ^tand-
punkt erheben, dass es sich hier um deu Schnz eines heiligen Menschen-
rechts handle, dessen Gewährung vielleicht. dessen Versagung aber fast
sicher schlechte folgen hervorruft.

Art. 43^ stellt diese Grnndsäze au die Spize und ^ieht dann
daraus eine Reihe von .Konsequenzen , es soll die ^rau von Rechtswegen
durch die Ehe das Heimatrecht des Mannes erwerben , so dass die
eventuellen Bürgerreehtszusieherungen dahin fallen konuen ; es sollen
durch die nachfolgende Ehe die vorehelich geborneu Kinder legitimirt
werden, - eiu Grundsa^, der noch durch manche Kantonalgesezgebnngen
in unnatürlicher Art verklausulirt und deshalb scharf und bestimmt aus-
zusprechen ist, es sollen die Brauteinzugsgebühren und andere Ehesteuern
wegfallen, da der Bezng solcher Gebühren ebenso ungerecht, als irrationell
ist, indem man namentlich den Aermern in demjenigen Augenblik. wo
er sür die Begründung seines hauslichen .perdes verhältnissmäßi^ grossere
Auslagen zu machen hat , nicht noch mit Steuern und Gebühren be-
lasten dars.

Eine Frage, die den Bundesrath vielfach beschäftigte, war schliess-
lich die , ob die ..^nndesgesezgebung die Fo r m der gültigen Ehe be-
zeichnen solle. Es wäre dab.^i namentlich zu entscheiden gewesen , ob
die ^orm der zivilen oder die der religiose^ Ehe oder die sreie Wahl
zwischen den beiden formen ^u statuiren sei. Der Bundesrath glaubte
sehliesslich , deu Entscheid über diese Fragen bei der gegenwärtigen Ge-
theiltheit der Ausi.hteu den Kantonalgesezgebuugeu überlassen zu dürfen,
jedoch mit zwei Besehränkungeu : Erstlich soll die nach deu gesezliehen
Formen eiues Kantons abgeschlossene Ehe durch die ganze Schweiz als
gültig anerkannt werden, -^ ein Sa^ , der wohl ans keine besondern
^ehwierigl^iten mehr stossen kann, sobald die bisherigen Ehebesehränlnngen
einzelner Kantone beseitigt find. ^ürs Zweite soll nach Art. 44 Rie.-
mand in Ansübnng seiner bürgerlichen Rechte zu eigner religiosen Hand-
lnng verhalten werden können, d. h. es darf kein Bürger, der eine
zivile Ehe eingehen will, zu einer religiosen Ehe genothigt werden,
sondern es mnss jeder Kanton seinen Bürgern^ auch den Abschlnss einer
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Art. 53 bestimmt , dass in Ehesachen Riemand gehalten sei . sieh einem
geistliehen Richter zu unterwerfen , was als eiue natürliche Konsequenz
des vorhergehenden Sazes bezeichnet werden kann.

Der Bundesrath sezte einen gewissen Werth darauf, die ganze
Materie iu der Versassung so zu ordnen , dass der Erlass eines weitern
Gesezes darüber nicht nolhwendig ist. Sollte die Bundesversammlung
diesen Standpunkt nicht theilen , so möchte es passend sein , die Be-
zeiehnung der Ehehindernisse und diejenige der für den Abschluss der
Ehe gültigen ^orm einem Speziatesele vorzubehalten. Unter allen
Umständen aber wird es nothwendig sein , die Bnudesintervention aus
den Schnz des Rechts zur Ehe zu beschränken, die weitere Gesetzgebung
über das Ehereeht selbst aber den kantonalen Zivilgese^gebungen auch
fürderhin zu überlassen.

VIIl. .̂ lî fe .̂ rhaltn^e.
Als bei der .Bundesrevision des Jahres 1865 die Riederlassungs-

freiheit auf die Schweizerbürger aller Glaubensbekenntnisse ausgedehnt
wurde , kam in Verbindung damit die Frage znr Sprache , ob
nicht auch Glaubensfreiheit für Jedermann uud Kultussreiheit für
alle Religionsgenossensehasten gewährt und überhaupt das bürgerliehe
.Recht vom Religionsbekenntnisse unabhängig erklärt werden solle. Die
Bundesversammlung bejahte die Frage , dagegen wurde sie bei der Ab-
stimmung verneint uud zwar von 162,992 Bürgern und 11 Kantonen
gegenüber 157,629 bejahenden Bürgern und 11 bejahenden Kantonen.

Tro^dem dass dies eine formelle Niederlage war, so war durch die
der Mehrheit ganz nahe kommeude Minderheit doeh angedeutet, dass der
endliche Sieg diesen Brinzipien zufallen werde. Man darf nicht ver-
gessen , dass, wenn auch die Schweig das Land der politischen Freiheit
ist , doeh die religiose Freiheit von^ jeher durch Gesez und Sitte sehr
beschränkt in ihr war. Seit der Glaubensspaltung wurde unser Land
ja durch mannigfache. blutige Kämpfe zwischen den Koufessioneu zerrissen
und Anstände zwischen Staat und Kirehe sind bis auf deu heutigen
Tag in vielen . Kantonen an der Tagesordnung geblieben. Der Ge-
danke der religiosen Freiheit entstand in dem . sreieu Lande jenseits
des Oeeaus , er kam als ein sremder , mit vielem Misstranen ange-

^ sehener Gast nach den.. alten Europa zurük und auch da nicht zum ersten
in unsere Thäler. Allein jene Abstimmung von 1866 beweist, dass er
troz seiner fremdartigen Abstammung doch Wurzeln zu sasseu vermochte
und dass ein grosser Theil unsers Volkes zum Bewusstsein durchgedrungen
ist, dass die politische und die religiose Freiheit Schwestern seien, welche
sich ohne grossen beiderseitigen Schaden nicht trennen lassen.
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Seit jener Abstimmung des Jahres 1866 sah aber die Welt ein
merkwürdiges Ereigniss, welches Aller Augen aus diese religiösen Fragen
hinwendete, nämlieh das noch jezt tagende .Konzil in Rom.

Der Zwek dieses Konzils liegt gegenwärtig ziemlich unverhüllt da.
Es werden namentlich drei Dinge angestrebt: die innere Krästigung
und einheitliche Zusammensafsung der Kirche ; die Uebertragung dieser
verstärkten kirchlichen Gewalt in eine einzige Hand und die Verwendung
dieser potenzirten Macht gegen den Staat , die Wisfenschast und die
Andersgläubigen. Der erste Zwek soll erreicht werden durch die Reform
der innern Disziplin , der zweite durch die Jnsallibilitätserklärung ^des
Bapstes ; der dritte durch die Dogmatisirnng des S l̂labus. Es lässt
sich nicht bestreiten , dass dieser Blau in einem grossartigen St.̂ l ange-
legt ist, selbst wenn man ihn auch nur als eine Kopie eines vor bald
tausend Jahren von gleicher ^eite entworsenen planes aufzufassen gewillt
ist. Der unbesangene Denker wird ihm zwar kaum einen dauernden
Erfolg zu prognostiziren vermögen ; allein es kann sich auch kaum Jemand
darüber täuschen, dass der nächsten ^eit in dieser Richtung schwere innere
und wohl aneh äussere Kämpfe bevorstehen und dem Staate nichts
anderes übrig bleibt, als sich gegen diese ..^fahren ebenfalls ^u wassnen.

Aber in welcher Weise soll diess nun geschehen ̂  Soll der .......und
der Kirche den Krieg erklären , den Gesandten des päpstlichen Stuhles
verjagen , die ehemaligen Badener ^onfer.enzbeschlüsse dogmatisixen , die
Kloster aufheben , der Kirche die jezigen Mittel zum Lebensunterhalt
entziehen u. dgl.^ Es mangelt nicht an Stimmen, welche diese Mittel
als die für die Situation geeignetsten empfehlen. Wir haben indess in
der ....Schweiz die Erfahrung bereits gemacht, dass dieselben zwar geeignet
sind , die Eidgenossen unter einander zu verfehlen , dass dagegen der
beabsichtigte Zwek dadurch sehr wenig erreicht wird.

D^r Bundesrath glaubt, es gebe ein besseres Mittel zur Beseitigung
der drohenden Gesalzen, zugleich ein solches , das Allen gerecht ist und
Niemandem weh thut, nämlich die Vroklamiruug der r e l i g i ö s e n
F r e i h e i t .

Dieser Gedanke wird ost überseht in den verwandten der T re n-
nuug der Kirche vom S t a a t e . Jndess wird man doch gnt thun,
sich durch le^t.^re Formel nicht zu irrigen Konsequenzen hinführen zu
lassen.

Der ^.taat , oder allgemeiner gesagt, das bürgerliche Reeht soll
allerdings von der Kirche o .̂r dem geistlichen Rechte unabhängig sein.
Dies ist ein Saz , der heutigen Tages so ziemlich allgemein - den
Kirchenstaat natürlich ausgenommen -^ anerkannt ist. Als ein Körper,
dessen Glieder aus Angehörigen all̂ .r möglichen Religionsbekenntnisse
zusammeugesezt sind, kann sich der ^taat unmöglich den Gesezen unter^
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Ziehen , welche eine einzelne Konfession als Regeln sür ihn auszustellen
für gut findet. Die Konsequenzen dieses Gedankens zieht der vom
Bundesrathe vorgeschlagene Art. 44 in den drei ersten S.^en :

,,Die Gewissensfreiheit ist gewährleistet.

.̂....iemand dars in der Ausübung der bürgerlichen. oder politischen
Rechte um des Glaubensbekenntnisses willen beschrankt .oder zur Vor-
nahme einer religiosa Handlung verhalten werden.

..Riemand ist gehalten, sür eigentliche Kultnszweke einer Konfession
oder Religionsgenosse..schafl. der er nicht angehört, Steuern ^u bezahlen.^

Der erste dieser Saze bedarf keiner weitern Erläuterung. Es ist
nur zu bemerken , das. der Ausdr..l. ,, Gewissensfreiheit^ dem frühern
^lusdru^e ^Glaubensfreiheit.^ vorgezogen wurde , weil er uoch etwas
weiter ist als der lecere und mit dem sra..zostf.hen ^lnsdxuk ^l^erl.^
de conscienee^ übereinstimmt.

Der zweite Saz macht das gesammte bürgerliehe. Recht unabhängig
von religiosen Glaubensbekenntnissen oder religiösen Handlungen. Die
Staatsgewalt darf also den ...Bürger nicht mehr nothigen, seine Binder
zur Taufe ^u bringen oder in den Religionsunterricht und die Christen-
lehre z... sehiken oder koufirmireu ^u lassen ; es darf der ^ür^er, welcher
sich zu religiosa. Akten nicht be.^...u..eu will, nicht mehr bevogtet werden .
der ..Bürger dars seine Ehe abschließen, ohne zu einem religiösen .^te,
wie kirchliches Aufgebot, Einholung kirchlicher Dispense, kirchliche Trau-
ung, geuothigt ^.. sein ; der Eidv..r.veigeru^e darf weder bestrast, uoch
von bürgerlichen Aemtern ausgeschlossen werden u. s. s. Daran schliesst
sieh auch der früher sehon bei den Ehesachen eu^vil^elte Saz des ^lrl. 53,
dass Rieu.a^d verhalten werden kann, sich in Ehea.ngelegenheiten einer
geistlichen Gerichtsbarkeit zu unterziehen.

Der dritte ^az ist eine notwendige .^onse.^uen^ des ersten. Ge^
wissenssreiheit wäre nieht mehr vorhanden, wenn. Jemand gegen se.uen
Willen genothigt würde, sür .^ultus^weke einer ihm freunden Konsession
oder ^ Religiousgeuosse^schast Steuern zu bezahlen. Jede Genossenschaft
mag die ihren.. Glauben Angehorigen selbst besteuern oder es kann aueh
der ^taat da, wo eine Ausscheidung nieht erfolgt ist, für solche Z^vek.^
Steuern erheben , vorausgeht dass sie für alle Religiousgeuossens^haften
gleiehmässig verwendet werden. Dagegen wäre es Gewissenszwang, den
Einen zum besten des ändern zu besteuern sür religiose Einrichtungen,
die er in seinem Gewissen vielleicht verabscheut. Dieser Sa^ beschränkt
sich aber ausdrüklieh auf .Ausgaben für eigentliche Knltuszweke. Die.
kirchlichen .Anstalten dienen dermalen bekanntlich auch uoch andern Ge-
meindezweken ; die Kirehen selbst sind politische Versammlungslokale. die
Gloken werden aueh sür soziale und polizeiliehe Zweke benu^t . die Thurm-
uhren dienen allen Einwohnern ohne Rüksieht auf ihren Glauben ; di...
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Begräbnisspläze werden desgleichen , auch wo ste nicht bürgerlich sind,
oft gemeinsam gebrau.ht. Für solche Ausgaben dürfen daher in passendem
^..asse auch Ri.htangehorige der betreffenden Konsession mit zur Steuer
herangezogen werden.

Mit obigen drei Sazen dürfte die Unabhängigkeit des Staates von
der .Kirche und die Gewissensfreiheit der Bürger hinreichend gewahrt
sein. Es bleibt nun^ aber noch der umgekehrte Grundsaz zu prüfen, die
Unabhängigkeit der Kirche vom Staate. Wenn nämlich Trennung der
Kirche vom Staate prollamirt wird , so versteht man darunter, dass die
beiden Gebiete gleichmässig unabhängig von einander sein sollen. Kann
nun aber der .^taat wirklieh eine solche Unabhängigkeit der Kirche von
ihm gestatte^ Bis zu einem gewissen Grade allerdings. Er soll für^s
Erste jeder Religionswissenschaft gestatten, sich nach eigenem Ermessen
frei zu konstituixen. Dieses Recht kann schon durch Art. 46 der Bundes-
Verfassung als in. freien Vereinsrecht enthalten angesehen werden und
Bedarf ans diesem Grunde keiner ausdrükiiehen Erwähnung mehr. Er
soll weiter jeder Religionsgenossenschaft die freie Ausübung des Gottes^
dieustes innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und der öffentlichen
Ordnung im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft gewährleisten (Art. 44^,
erster ^a^). Wenn der Vater im Himmel tro^ seiner Allmacht zulässt,
dass die Menschen ihn in verschiedenen Weis.... verehren, warum soll denn
der Mensch den Mensehen hindern, Gott in der Weise anzurufen, wie
Jeder in seinem Gewissen sich verpflichtet findet , sobald er damit nicht
.^itte und öffentliche Ordnung storta Die Kultusfreiheit ist im Grunde
für die Religionsgenossenschaft genau das Gleiche, was ^ie Gewissens-
freiheit für den Einzelnen ; j.. es hort Lettere geradezu auf, wenn die
Uebung ^es Glaubens und der Gottesverehrung untersagt ist. Damit
sind î.. zwei hauptsächlichsten Rechte bezeichnet, welche die Kirche für ihre
Formation und ihre innere Unabhängigkeit uolhig hat. Hinwieder kann
der .^taat nicht zugeben, ^ass die Kirche sich im Weitern ausserhalb das
gemeine Recht stelle, ^as für l̂lle im Staate gilt. Der .^taat ist ver-
pflichtet, allen seinen Bürgern. Genossenschaften und Korporationen gleiches
Recht zu gewähren^ er kann nicht Jedem das Recht u ach seinem religiösen
Glaubeusbekenntniss zuschneiden : den Einen vom Militärdienst aus reli-
giösen Skrupeln entbinden , dem geistlichen einen Ausnahmsgerichtsstand
anweisen. ^as Kirehengut ausnahmsweise von Steuern befreien, die
Geseze über den Er.verb von Gütern zu todter Hand zu Gunsten der
Kirche modifiziren .̂  ihr die Gründung von Korporationen und Stiftungen
aus Bedingungen, die dem gemeinen Re^ht nicht entsprechen, bewilligen,
die Kloftereinsassen von den für Ausübung des Lehramtes vorgeschrie-
benen Examen entbinden u. s. f. Diesen Gedanken spricht der lezte
^az des Art. 44 ans in den Worten : ,,Das Gianbensbekenntniß ent-
bindet nieht von der Erfüllung der bürgerlichen ..^fliehten.^ Es sollen
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für .die Kirche keine Ausnahmsgeseze, weder zu ihren Gunsten, noch ^u
ihren Ungutsten, gemacht werden. Aus lezterem Grunde verlangt auch
der Bundesrath die Beseitigung der in Art. 64 enthaltenen Znrükse^uug
der Glieder des geistlichen Standes bei den Wahlen in den National-
rath. Das Recht für die .Kirche soll in jeder Begehung dem gemeinen
Rechte konform sein^ sie soll nieht als ausser dem Staate stehend betrachtet
werden, nicht als eine ihm fremde Macht gegenüberstehen. sie sei nicht
ein ^remdling im Hause des Staates, uoch ein Unlerthau desselben,
sondern mit und neben den andern Bürgern dessen f r e i e und gleich-
b e r e c h t i g t e Bürgerin.

Diess ist nach Ansicht des Bundesrathes die einzige , eines Frei-
staates würdige Rüstung iu den grossen Kamps, den die Kirche mit den.
Staate beginnen will. Der Bund hat kein Bedüxsniss, den Kantonen
Vorschriften zu machen, wie sie Bürgerliches und Geistliches von einander
trennen sollen. Er tritt. nirgends mit positiven Ordnungen und Vor-
sehriften aus, sondern seine ^Devise lautet nur: Schuz der religiosen
Freiheit und zwar der Freiheit des einzelnen Bürgers, wie der Reli-
gionsgenossenschasten , aber auch Festhaltung des bürgerliehen Rechtes
gegen Jeden, der versuchen sollte, sieh ausser das ^taats^esez zu stellen,
und iu lester Liuie Schuz der öffentlichen Ordnung und des Friedens
unter den Konfessionen selbst (Art. 44^ zweiter Sa^ wie bisher).

I.̂ . .̂ echt̂ inheit.

Nachdem der Gedanke der nationalen Einheit im öffentlichen Rechte
der Eidgenossenschaft eine gewisse Verwirklichung gefunden, ist es ziem-
lich natürlich , dass er auch im Gebiete des Vrivatreehtes sich ^u ver-
wirklichen sucht. Diese Bestrebungen haben ebenso eifrige Freunde als
Gegner und es mag passend sein, die Gründe für und gegen dieselben
kurz anzuzeigen.

Es sind denselben günstig sür's erste die Freunde grosserer nationaler
Einheit im Allgemeinen . sie finden mit Grund, dass einheitliche^ Recht
der kraftigste ^.ebel wäre sür die künftige Begründung eiues Einheits-
staates.

^ür's zweite ist dem Gedanken günstig das verkehrtreibende ^nbli-
kum. Seit die Eisenbahnen den Güler^ und Personenverkehr und die
demselben ^u Grunde liegenden kominerziellen .Transaktionen vielleicht
verhundertfacht haben und durch die schnellern Verkehrsmittel die Gebiete
der Kantone ungefähr ans 1/2 der früheru Dista.^oerhältnisse re.^uzirt
worden find . machen fieh die Reehtsverschiedenheiten dieser kleinen Ge-
biete natürlich in viel erhohterem Masse sühlbar und gestalten sich uu-
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willkürlieh zu ^erkehrshemmnissen, deren Beseitigung zu einem Zielpunkt
der Verkehrswelt geworden ist.

günstig sind für's dritte der grossern Rechtseinheit die Rechtsgeleh..^
ten selbst. Die grosse Mannigfaltigkeit der Rechtsinstitutionen aus so
engem Raume ist sür sie nicht nur eine Unbequemlichkeit, sondern auch
ein Hinderniss in der Berufsausübung. Aber es leitet sie, abgesehen
von diesen mehr personlicheu Jnterefsen, auch das Jnteresse der Wissen-
sehast. Unser Land ist zwar so re îch wie sonst kein anderes an Gesezen,
Gesezgebern und Rechtskennern . auch mangeln nicht die fleissigen Samm-
ler von Sprüchen . Antiquitäten und Kuriositäten. Allein wenn ^man
dann fragt, wo find die wissenschastlichen Bearbeitungen des lebendigen
Rechts, die Rechtsgelehrten, welche das Gebiet des vaterländischen Rechts
ganz übersehen, die wirtlich originalen Arbeiten ^aus dem Boden der
Gese^gebung , so erhält man darauf sehr spärliche Autwort, wenn auch
Einzelnes und Einzelne achtungsvollst anzuerkennen sind. Und man
dars sich darüber nicht allzusehr wundern. Die Wissenschaft hält sich
für ihre Arbeiten doch lieber an ^ie Gesezgebungen der grossen Staaten
des Alterthums und der Reuzeit, als an den Kleinkram unserer Rechts-
einrichteten und selbst in den Fällen, wo sie sich die ledern zum Ob-
jekte nimmt, betrachtet sie dieselben mehr in ihrem Znsammenhange mit
den Rechtsinstitutionen der gesammten romanischen und^germani.schen Welt
denn um ihrer selbst willen und die Brai.is vermag in so engen .^er-
hältnissen ebenfalls keine grosse geistige Anregung zu geben.

Diesen freunden arosserer nationaler Rechtseinheit stellen sich aber
ebenso viele Gegner gegenüber. ^ Jhre Gründe entnehmen sie vorerst po-
litischen Gesichtspunkten.

Die Masse des Volks, sagen sie, verlangt nicht nach dieser Rechts-
einheit. denn die Rechtsperschiedenheit der einzelnen Kantone macht sich
dem grossern Theile der Bevölkerung sehr.w^.uig fuhlbar. Lettere fühlt

^sich in dem, wenn auch etwas ^engen, Raume ihrer Gesetzgebung gerade
so heimisch , wie in ihren engen und niedrigen Hütten und in ihren
engen Thälern , das Volk zieht das beschränktere, aber ihm von Alters her
wohl bekannte und leichter übersehbare Gebiet seiner Gesezgebung mit
dem^ ihm nahestehenden, weniger recht^gelehrten, aber auch weniger dok-
trinären Richter den hohen Hallen einer gross angelegten , s.hon ent-
wikelten, aber ihm sremdern und theurern Jurisprudenz vor^ es vermag
sich mit den Gründen notwendiger Umgestaltungen der Gesezgebung
besser bekannt zu machen und hat wohl auch bei der ledern ein Wort
mitzusprechen. Jusbesondere aber fehlt es im Volke au jedem Wunsche
nach Aenderung für diejenigen Rechtsgebiete , welche den ^luktua-
tionen des täglichen Verkehrs serner liegen, wie namentlich sür die Ge-
biete des Bersonen- , Sachen- und Erbrechtes. Jn einer Demokratie
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soll aber vor Allem aus den Bedürfnissen der Masse und nicht den^
ienigen einzelner Stände Rechnung getragen werden.

Die kantonalen Einrichtungen, wird weiter räsonnirt, werden gerade
durch diese Bestrebungen nach Rechtseinheit am stärksten uutergraben.
Wird dieses gebiet einmal betreten, so gibt es keinen Halt mehr. Das
Recht ist ein organisches Ganges , das in sich und mit den Staatsein-
Dichtungen im innigsten Zusammenhange steht. Die Unifikation des
^bligatioueureehts wird diejenige des gerammten bürgerlichen Rechtes,
diese auch diejenige d..s Strafrechtes mit Rothwendigkeit nach sich ziehen.
Die Einheit des Rechts ist ein leeres Wort ohne einheitlichen Richter
und gleichartigen Bro^ess. Und dem einheitlichen Entscheide muss anch
die gleichartige Vollziehung folgen. Jezt steht alles dies in Harmonie,
weil die Cantone über das Ga.^e srei disponiren . schneidet man aber
in dieses Ganze hinein, so ist dessen gesammter Stur^ unaufhaltbar und
es wäre viel konsequenter, gleich damit zu beginnen.

Aber auch vom wissenschaftlichen und Verkehrsstandpunkte aus wird
der Gedanke der nationalen Rechtseinheit bekämpft. Was wird, sagen
die Gegner, dieses sog. nationale Recht sein.^ Entweder ist es über-
wiegend deutsches oder überwiegend romanisches Recht oder eine ini Wege
vo^. Transaktionen bewerkstelligte Mischung von beiden. Jm erstern
^alle wird sich ^ie romanische Schweiz gegen diesen Versuch der Ger-
manisirung auflehnen , im ^weiten Falle wird der deutscheu ^..ehweiz das
neue Recht ebenso weuig behagen und im dritten Falle wird keiner der
beiden Theile zufrieden sein, voraus aher die Wissenschaft sich vor dieser
prin^iplos.^.. Mischung bekreuzigen. Mau kann wohl die je^igen Rechts-
Individualitäten beseitigen, allein man wird nicht dazu gelangen, an.^
den Trümmern eine gesunde und lebenskräftige neue ^ehopsung ^u .^r-
baueu. Dafür ist auch die gefammte ^ehweiz wiederum ein viel zu
kleines Gebiet und in sich ^u ungleichartig. Dem Verkehr aber wird
man mit einer sog. nationalen ^ehopsung keinen wesentlichen Dienst
erweisen. Der Verkehr der Schweiz im Jnnern mag allerdings etwas
erleichtert werden, allein der ebenso wichtige Verkehr mit dem benachbart
ten ^luslande wird darunter leiden. Je^t hat die deutsehe Schweiz
ähnliehe Rechtseinrichtuugeu, wie Deutschland, die romanische Schweiz
wie Frankreich, Tessin wie Jtalien. Darin lie^t eine grosse Verkehrs-
Erleichterung mit diesen Nachbarstaaten, deren Verlust dureh die Reform
im Jnnern nur theilweise ersezt wird.

Rachdem wir die beiderseitigen Standpunkte gekennzeh.hnet, mag es
uus vergount sein, denselben einige kur^e Reflexionen folgen zu lassen.
Es ist von vornherein klar, dass mau mit den Bestrebungen nach Uuisi-
katiou des Rechts einen Boden betritt , aus welchem ein vorsichtiges
Vorgehen dur.haus augezeigt ist ; man hat es da nicht bloss mit Jn-
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teressen , sondern auch mit Befühlen zu thnn und die Methode der
blossen Majorisirnug wäre gerade aus diesem ..gebiete am wenigsten
gut angebracht. .̂.er Bund kann unsere Bedüukeus da , wo er ^er-
kehrshiudernisse oder Beschränkungen der individuellen Freiheit ans dem
Wege räumt, .mit einiger Kühnheit vorgehen ; denn wenn er auch kau-
tonaleu Institutionen dadurch nahe tritt, so ist ihm das Volk doch da-
für dankbar. Was der Kanton verliert, gewinnt am Ende der Bürger
und uicht der Bund. Ganz anders ist es, wenn der Bund seine eigenen
Machtbefugnisse verstärken und organisirend austreten will. ^as Be-
dürsniss muss ein sehr ausgesprochenes sein, wenn ihm diess glüken
kann, er stosst mit der einheitlichen Organisation hundertfach an, weil
das dem Einen fassende Sitten und Einrichtungen des Andern ent-
gegen ist. Es zeigte sich diess deutlich schon bei den bisherigen Ver-
suchen, einzelne Materien des Verkehrsreehts einheitlich. zu ordnen.

Unleugbar verlangt der gesteigerte Verkehr gewisse gemeinsame
Ordnungen und es konnen dieselben in manchen Fällen mit den Jn-
stitutioneu d^s Auslandes in Einklang gese^t werden . denn es gibt
Materien , die im Grunde nicht bloss national , sondern sogar inter-
national einheitlich geordnet werden sollten , wie insbesondere das
Handels- und Wechselrecht. .̂ uch hängen nicht alle Rechtsgebiete so
absolut in einander, dass nicht mit Vorsteht gewisse Ablesungen zu ein-
heitlicher Behandlung erfolgen konnten und eben so wenig sind auf allen
^eehtsgebieten die Gegensäze zwischen germanischem und romanischem
Rechte so scharf, dass Vereinbarungen ohne ..^reisgebnng wesentlicher
Grnndsä^e nicht gedenkbar wären. ^o ist im Grunde der grosste .^heil
des ^bligatio^.enrechts aneh in den germanischen Ländern ans dem
romischen Rechte abgeleitet, und es hat sich in den Ländern romanischer
und germanischer Zunge nieht wesentlich verschieden entwikelt.

Bei gutem Willen und vorsichtigen. Vorgehen sind daher nach
Ansicht des Bundesrathes Verständigungen gedenkbar. ^iese sind
am leichtesten moglich in denjenigen Gebieten . wo sehon Konkordat^
vorgearbeitet haben , wie bei den Vorschriften über Bestimmung der
Gewähr der Viehhauptmänget in dem für unser Land so wichtigen
Viehverkehr. Ein jüngst über diesen ^Gegenstand hn Druk erschienenes
Gutachten weist klar das Bedürfnis nach, dass sowohl für den Verkehr
ini Jnnern, als für denjenigen mit den Nachbarstaaten ein Bundesgesez^
an die Stelle des Konkordates treten sollt.... Ferner bei den Be-
stimmungen über den Sehuz des schriftstellerischen und künstlerischen
Eigenthums, wo desgleichen unter der grosseu Mehrzahl der Kanton^
schon Vereinbarungen getroffen worden sind, welche den gleichartigen
Verträgen des Bundes u.it den Nachbarstaaten z^. Grunde liegen.
^chou znr Beseitigung des stoßenden Verhältnisses, dass in diesen
Beziehungen Fremde in den Konkordatskautoneu besser gehalten wer-
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den müssen , als die Bürger der Kantone, die außerhalb des Kon-
koxdates stehen , ist ein Bnndesgesez ^u einer Rothwendigkeit ge-
worden. dagegen findet der Bundesrath, es sei besser, auf den Schuz
des industriellen Eigentums, der bei der Abstimmung des Jahres l 866
vielfach beanstandet wurde und wesentlich ^ur Verwerfung dieses Bunktes
Anlass gab, zu verziehten, um so mehr als in neuster Zeit die Stimmen
gegen die Zwekmässigkeit dieses Schuzes sieh mehren.

Es gibt aber noch ein Verhältniss, wo ein Bundesgesez fast zu
einer unabweisbaren Notwendigkeit geworden ist, nämlich in Betreff

^der Rechtsverhältnisse des Transportes und der Spedition von Ber-
sonen und Waaren. Das Bedürfniss nach einer einheitlichen Regu-
lirung dieser Verhältnisse war beim Eisenbahnverkehr so stark, dass in
Ermanglung kantonaler Verständigungen die Eisenbahugesellschaften, ge-
wissermassen uolhgedrungen , die Gesezgebung selbst zur Haud nahmen
und durch ein einheitliches Transportreglement die Gruudsä^e sür ihre
Haftbarkeit flirten. So inkorrekt das Verfahren auch an und sür sich
war, so muss mau ihnen doch erkenntlich sein, dass sie auf diesem Ge-
biete eine Reehtseinheit herzustellen^ suchten , und man wird es mensch-
lich finden, dass sie dabei ihre eigenen Jnteressen nicht gan.^ vergassen.
Allein dieses Verhältniss kann aus die Dauer unmoglieh mit Ehren
fortbestehen. der Staat muss wieder iu seine gebührende Stellung als
unparteiischer Gesetzgeber eingesezt werden. Vernünftiger Weise l^ann
aber in dieser Materie das Gesezgebungsr.....ht nur dem Bunde über-
tragen werden, da hier vor Allem eiue einheitliche Ordnung Bedürsniss ist.

Der Bundesrath schlägt deshalb in erster Linie einen Art. 5.̂
vor, welcher bestimmt, dass die drei besprochenen Materien durch Bundes-

^gesez für di.^ ganze Seh.oeiz einheitlich geordnet .oerden sollen. Auf
Grundlage der iu den Konkordaten und senem einheitlichen Transport-
réglemente schon bestehenden Vorarbeiten u.ird die Ausführung dieser
Bestimmung ans keine erheblichen Schwierigkeiten stossen und das nene
nationale Recht wird wegen der Rothwendigkeit , sich mit Rüksicht anf
die bestehenden Verträge und die Leichtigkeit des Verkehrs den Gesez-
gebungen der Rachbarstaaten zu konformiren , ungleich den El.ara^ter
internationalen Rechtes annehmen.

Der Bundesrath glaubt dann aber, es solle die Gelegenheit benu^t
werden, um eine weitere Ausdehnung der Bundesgesezgebung wenigstens
zu ermogl icheu. Er hält indess sür gnt, bei dem Gebiete des .̂ ..bli-
gationen- und Konkursreehtes , sowie dem ^huldbetreibungsversal,.ren
stehen ^u bleiben. Das Juteresse des verkehrtreibenden Bnblii.nms fände
damit auch seine hinlängliche Befriedigung und es liegt kein Grund vor,
die Schranken des Bedürsnisses ^u überschreiten.

Was das .^.bligationenrecht betrifft, so ist bekanut, dass bei einer
ersten Berathung des Entwurfes eines Handelsgesetzbuches die Vertreter
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der Kantonsregierungen selbst sich mit bedeutender Mehrheit für ein...
einheitliehe ^ormirnng ausgesprochen haben, für welche, wie schon ange-
deutet, auch sachliche Gründe sprechen, ohne dass in der Stammversehie-
denheit der schweizerischen Völkerschaften erhebliche Hindernisse vorhanden
.vären. Die Fassnng des Artikels lasst die Frage offen, ob ein form-
liches zusammenhängendes Gesezbuch über das Obligationenrecht oder.
Spezialgeseze über einzelne Materien desselben vorzuziehen seien.

Ein einheitliches Konkursreeht kennt auch die nordamerikanisehe Ver-
fass..ng u..d es .vare ein solches gewiss eine grosse Wohlthat. Allein
wir mochten nicht verhehlen, dass .die Schwierigkeiten nicht unbedeutend
find, wie sich bei Berathnng eines bezüglichen Entwurfes herausgestellt
hat. ..̂ ie liegen theilweise auf andern Rechtsgebieten, wie z. B. auf
demjenigen des ehelichen Gi.terreehts.

Ebenso konnten wir dermalen noch nicht mit vollem Vertrauen uns
dahin aussprechen , dass es gelingen werde, ein einheitliches Gesez über
das Schnldbetreibungsverfahren zn erstellen. Auch da liegen in den ver-
schiedeuartigen Bitten und Gebräuchen, .der grosses Verschiedenheit der
sozialen ..Verhältnisse und der kantonalen Stammorganisationen bedeutende
Hindernisse vor. Allein die Erleichterung und Sicherung des Verkehrs
wäre in diesem Gebiete so bedeutend, dass es sich der Mühe lohnt, einer
grossern Einheit zuzustreben.

Weuu nun aueh die Vorsehläge des Bundesrathes in dieser Materie
sehr massig sind, so glaubt er doch sagen zu dürfen, dass sie bei aller
Schonung berechtigter Jnteresse^ und Gefühle doch wesentlich zur Befrie-
diguug der wirklichen Bedürfnisse nach einer nationaleren Rechtsgestaltung
beitragen würden. Er hosft, dass man anch. von leiten der Gegner dieses
Gedankens den Bogen nicht all^usehross spannen und berechtigten Verkehr^-
interessen das Entgegenkommen nicht versagen werde.

.̂ ...̂ r̂ aniiatiau und .Kompetenzen de.^ Buude^ericht^.

^oll die Forderung grosserer Rechtseinheit in der Schweiz zu einer
Wahrheit werden, so genügt es nicht, einheitliche Geseze zu erlassen,
sondern ebenso wichtig ist die einheitliche Anwendung dieser Geseze bei
Entscheidung streitiger Rechtsfragen. Die Einheit des Rechtes bedarf
daher zu il..rer Erhaltung noth^eudig des einheitliche.. Gerieht..... Der
Bund muss ein Gericht anweisen, das - wenn auch n^.r als Kassation...-
iustanz --- angerufen werden kann, uni fehlerhafter Ausleguug der be-
züglieheu Bundesgeseze zu begegnen und damit eine einheitliche Vra^is
^u begründen. Dieser einheitliche Gerichtshof braucht uicht neu geschaffen.
zu werden, sondern er ist schon da in dem jez.gen Buudesgericht.

Bundesbla^. Jahrg. XXII. Bd. II. 4.^
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Die Bundesverfassung von 1848 hat zwar dem Bnndesgericht^

sehr spärliche Funktionen zugetheiit, jedoch den Fall vorausgesehen, daß ^
eine Zeit kommen konnte , wo dessen .Arbeitsgebiet erweitert würde.
Artikel 106 der Bnndesversassung enthält eine Art von Generalvollmacht
^ur Erweiterung der bundesgexiehtlichen .Kompetenz auf alle beliebigen
Gebiete und ermöglicht auch, aus bundesgesezlichem Wege dem Bundes-.
gerechte beliebige Funktionen anzuweisen, sei es zur erst- und leztiustan.^
lichen Aburteilung von Streitigkeiten , sei es zu Funktionen einer Ap-
pellations- oder zu denjenigen einer Kassationsinstauz. Es bedars somit
durchaus keiner Kompetenzerweiterungen in diesen Richtungen, wohl aber
fragt sich , ob für diese erweiterten Funktionen die Organisation dieses ^
Gerichts nicht etwas zu loker sei. . .

Es kommen dabei wesentlich zwei Fragen zur Sprache, nämlich .die
Zusammensezung des Gerichts und die Entschädigung der Mitglieder.
Die Bundesverfassnng bestimmt gegenwärtig in ersterer Beziehung nur,
dass die Mitglieder des Bundesrathes und die von il,.m gewählten Be-
amten nicht zugleich Mitglieder des Bundesgerichtes sein tonnen, und in
zweiter Beziehung sezt sie ausdrüklich fest, dass die Entschädigung durch
Taggelder geschehen müsse. Für ein Gerieht, ^ das sich jährlich nur ein
paar Tage zu besammein hat und dessen Funktionen daher vorzugsweise
als Ehrenämter bezeichnet werden dürsen, konnten diese Bestimmungen
ganz genügen. Dagegen ist leicht ersichtlich, dass sie ganz uugenügend
und unpassend wäreu für ein Gericht mit einer mehr ständigen Organi-
sation. Jm leztern Falle müsste durch Ausstellung einer Anzahl weiterer
Jnkompatibilitäten dasür gesorgt werden, dass die Mitglieder des Gerichts
nach allen Seiten hin unabhängig gestellt werden und namentlich anch
keine weitern kantonalen Aemter übernehmen, und es müsste denselben
ans gleichen Gründen ein fester Gehalt an der Stelle der Taggelder
angewiesen werden.

Bei der Unsicherheit der künstigen Entwiklung dieser Verhältnisse
glaubt der Bundesrath dermalen noch nicht feststen zn sollen, dass in
solcher Weise das Buudesgericht als stehender Gerichtshof mit fi^en
Gehalten der Mitglieder zu organisireu sei, wohl aber findet er angezeigt,
Vorkehren ^u treffen und Hindernisse zu beseitigen , welche sich in der
jezigen Redaktion der Verfassung einer solchen Gestaltung in den Weg
stellen würden. Er begnügt sich, in Art. 97 Lemma 2 die Beise^ung
des Sazes vorzuschlagen. .,Der Bundesgesezgebung bleibt vorbehalten zu
bestimmen, welche ei^geuossischen oder kantonalen Funktionen mit der
Stellung eines Buudesrichlers unvereinbar seien^ und in Art. 99 die
Worte .,durch Taggelder^ zur Streichung zu empfehlen. Es wird, wie
augedeutet, dami.. positiv noch nicht entschieden, dass eine Aenderu..g
des jezigen Zustandes eintreten solle, wohl aber ist die Freiheit dazu
gegeben.
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Der Bundesrath verbindet mit diesen Anträgen dann aber den
weiteru , dem Bundesgerichte in einer bestimmten Richtung schon j^t
grnndsäzlich erweiterte Funktionen Anzuweisen.

Der jezige Art. 105 der Bundesverfassung sagt: ,,Das Bundes.^
Bericht urtheilt im Fernern über Verlezung der durch die Bundes
Verfassung garantirteu Rechte , wenn hieraus bezügliche Klagen von d^.r
B u n d e s v e r s a m m luug an dasselbe gewiesen werden.^ Die Mei^
nung war bei Annahme des Artikels offenbar die . dass die ..̂ unde.̂

^ versammlung wohl den grossern Theil dieser Beschwerden dem Bu^es.
gerichte zum Entscheide anheimgeben werde. Allein in ^er ^ra^is ge-
staltete sich die .......a.he so, dass bis zur Stunde in den 22 Jahren de^
Bestandes der Bundesverfassung ein einziger Fall von der B.^es-
versammluug ans Bundesgericht gewiesen wurde. Es ist diess auch
sehr natürlich , denn die Bundesversammlung hat so zn sagen genau
die gleichen Diskussionen durchzumachen, ob sie den Fall selbst erdige
oder ihn den. Bundesgerichte überweise. Es ist also dieser Art. 10^
thatsächlich obsolet geworden und mau kann ihn ebenso gut streichen,
als ihn in der jezigen Form beibehalten.

Allein es ist ganz deutlich, dass die konstitnirende Tagsaznng sich
bei jener Fassung des Art. l 05 im Grunde nur in der R^attion v...r-
griffen hat, wahrend der Gedanke selbst ein vollig richtiger war. Der
Gedanke war der, es soll ein Tl^eil dieser Klagen dem Bnndesgerieht^
zugewiesen werden , und dieser Gedanke îst ein so naturlicher, d^ss ...r
Jedermann sofort einleuchtet. Für klagen über Rechtsveri..zn..g...n ist in
aller Welt der Richter als natürliche Entseheidungsinstanz angesehen,
nicht die Regierung und nicht der gesezg^beu^e Korper. Das ^..hlerhast.^
lag nur darin , dass mau nicht vom Geseze selbst die Falle bezeichnen
liess , in denen der Richter zu entscheiden habe, sondern dass man sur
jeden solchen Fall die Bundesversammlung zur l.leberu..eisu..gsi..sta..^
machte.

.^eztern Missgrifs sollte man beseitigen , ohne den an sich gan^ ge.^
sunden Gedanken wegzuwerfen, und man darf wohl s^.g^n , ^ass man
dabei dann ganz im Geiste der Be^rün^ex der Bundesverfassung l^a.^le.
Die Bezeichnung der .̂ älle, in denen das B....desg..richt ^u amten hat,
ist^ durchaus nicht so schwierig, als ^ man sieh gewohnlich vorstellt. .̂ ^
liegt z. B. ans der Hand, dass alle Geriehtsstan^streitigkeiten , Händ...t
über Arrestleguug. solche über Vollziel^barte^t gerichtlicher Urll.^eile, ^ann
die klagen über unrichtige Auslegung von Konkordaten iu ^roz..ss-
fällen u. s. f., ohne die mindest^ Schwierigkeit de^n Bun.^esgerichte zu-
geschieden werden^ konnen. Es sind nur wenige Fragen, über d^.ren
Zuweisung an Buudesgericht oder Bundesrath man im Zweifel sein
kann und diese Zweifel mag man dann bis aus Weiteres im Sinn.^
der bisherigen Vra^is losen.
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Das bisherige Versahren hatte einen praktischen und einen poli-
tischen Vortheil, worüber noch ein Wort zu sagen ist.

Der praktische Vortheil bestand in der raschen und unentgeltlichen
Erledigung der erhobenen Reknrsbesch. .erden durch den Bundesrath.
.Freilieh hat im Lause der ^eit dieser Vortheil dadurch an Werth ver-
.loreu , dass das Publikum sich gewohnte , viele der Entscheidungen des
Bundesrathes au die Bundesversammlung ^u reknrriren , ost nur um
Zeit ^u gewinnen. Der gleiche Vorteil lässt sich aber auch bei der
bundesgerichtliehen Behandlung erzielen, sobald man sur diese ein sum-
marisehes und schriftliches Vorverfahren vorsehreibt, u,as geschehen muss, um
nieht unter die Bestimmung des Art. 107 .̂ . c der Bundesverfassung
zu fallen, und sobald man die unentgeltliche Erledigung dieser Streitig-
keiteu auch sür die bundesgerichtlichen Entscheidungen festhält. Legeres
rechtfertigt sich deswegen, weil bei allen diesen Streitigkeiten össeutliche
Juteressen mit in Frage stehen und politische Gründe dafür sprechen,
jedem Bürger die unbeschwerte Anbringung von Klagen über Beein-
trächtigung versassuugsmässiger Rechte moglieh zu macheu. Ja es hat
alsdann die bundesgerichtliche Eutscheidung den grossen weitern Vorzug,
dass sie dem Streite ^und aller Verschleppung desselben gleichzeitig ein
Ende macht.

Der politische Vorthei.l der bisherigen Einrichtung lag darin , dass
die Bundesversammlung in den Reknrsentscheidungen ein Mittel in der
Hand hatte , um das Bundesrecht praktisch sortzubilden und in sreierm
Reiste ^u entwikeln. Jn der .̂ hat sind von der Bnndesversammlung
in der Form solcher Rekursents.heiduugen eine Anzahl von Beschlüssen
gefasst worden, die viel eingleisender wirkten, als Geseze es zu tl.mu im
Stande gewesen wären. Allein man dars uieht verkennen , dass diese
Beschlüsse ausnahmslos sieh auf Gebieten bewegten, welche auch in Zu-
kunst nicht in di.. Domäne des Bundesgeriehts übergehen werden. Es
wird wohl Jedermann damit einverstanden sein , dass bei der endliehen
Ausscheidung der Gebiete keine Materien dem Bundesgeriehte übergeben
werden , in welchen die Rechtsverhältuisse noch schwankend find , deun
es gehort ja uicht zu den Funktionen des Richters, das Recht zu machen,
sondern er hat das gegebene Recht nur an^uweuden. Es liegt somit
^anz.ln der Hand der Bundesversammlung, alle Gebiete, wo eiue
Weiterbildung des osfentli.hen Rechtes ihr wünschbar zu sein scheint,
bei eigenen Handen zu behalten und damit den politischen Vortheil der
Bisherigen Einrichtung zu retten , ohne die ^Bundesversammlung mit
einem Ballaste von Rekursen zu belasten , welche keinerlei allgemeineres
Jnteresse bieten.

Dabei versteht es sieh dann von selbst , dass dnrch die veränderte
Fassnng des Art. 105 der Art. .)0 Ziff. 2 der Bundesverfassung in-
sosern beeinflusst wird, dass er nicht mehr absolute Geltung hat, sondern
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nur insoweit, als nicht Art. 105 ausdrücklich etwas anderes bestimmt.
Eine Modifikation dieses Artikels scheint indess dem Bundesrathe nicht
nothig zu sein , da sein Wortlaut an sich durch die Veränderung in
Art. 105 nicht alterirt wird.^

Schliesslich erübrigt uns nur noch vier Eingaben zu berühren, über
welche der Bundesrath sich dermalen zu keinen entsprechenden Vorlagen
entsehliessen konnte.

Die erste dieser Eingaben ist die des liberalen Vereins von Reu-
toggeuburg um Einführung des Veto. Der Bundesrath hat nach ein-
gehenden Beratungen entschieden, dass, sosern überhaupt für die Schlnss-
nahmen der Bundesversammlung ein Weiterzug stattfinden solle , dieses
in der auch sür Verfassungsfragen massgebenden Form einer Abstimmung
des Volks und der Cantone vorzuschlagen wäre. Da der ganze Bundes-
orgauismus aus dem auch im Zweikammersystem verkörperten Zusammen-
wirken der National- und Kantonalsouveräuität beruht, so konnte ohne
eine suudamentale Erschütterung unsers ganzen Staatsgebäudes weder
eine einseitige Volksabstimmung, noch eine einseitige Kantonalabstimmung
eingeführt werden , wie denn auch weder sür das Eine , noeh sür das
Andere die Zustimmung der versass..ngsmässige.. Doppelmehrl.eit gedenk-
bar wäre.

Jm ^ weitern fand der Bundesrath , dass bei dieser Sachlage der
Unterschied zwischen Referendum und Veto sehr unwesentlich wäre und
sich eher eine Mischform empfehlen dürste, z. B. in der Weise, dass die
Bundesversammlung verpflichtet würde, die wichtigen ^ehlussnahmen au
die Abstimmung des Volks und der Kantone zu bringen , und dass zu
diesem Behufe schon das Verlangen Eines der beiden .^äthe genügend
wäre, jedoch mit der Ergänzung, dass in fällen, wo ^die Vorlage in
solcher Weise nicht beschlossen würde , auch 50,000 stimmfähige Bürger
solche binnen eines zu bestimmenden Termins verlangen konnten , ahn-
lich wie bei Verfassungsaugelegenheiten.

Schliesslich fand jedoeh der Bundesrath, dass es bei der dermaligen
Getheiltheit der Ansichten über den Werth eines solchen Weiterzugs
rathsamer sei , von dessen Einsührung abzusehen. Der Bundesrath
glaubt sieh hier mit der Darlegung seines Standpunktes begnügen zu
dürsen , indem die Mitglieder die weitere Entwiklnng ihrer Ansichten
der Diskussion .im Schosse der Räthe vorbehalten.
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Jn der nämlichen Betition ist .̂ .ch das verlangen gestellt, dass ein
Mitglied des Bundesrathes diese Stelle nur während zweier ...lmts..
dauern bekleiden durse. Der Buudesrath sand aus Gründen , die er
wohl nicht naher zu ent.oikelu braucht, fur angemessen, alle aus die
Wal..lart des Bundesrathes bezuglichen Fragen der Bundesversammlung
zur selbsteigenen Brüsung zu überlassen.

Eine ^veite Reihe von Eingaben bezog sich ans die Beseitigung
der Konsumogebühreu. Der Bundesrath wäre im Jnteresse der Freiheit
des Verkehrs im Jnnern einer solchen Massregel nicht abgeneigt. allein
er mnsste sieh nach Einsieht des gesammelten statistischen Materials über-
zeugen , dass sie nur durchführbar wäre mit einer der Beseitigung der
inneru ^olle und W.^ggeider ganz analogen Operation, d. h. es müssten
die Konsnmogebühreu auf die Grannen verlebt .und sodann den Kantonen,
und zwar allen , eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.
Di... Durchführung dieses flaues ist nicht nnmoglieh ; sie bedarf jedoch
eines eingehenden Studiums aller bezüglichen Verhältnisse, namentlich.
anch der etwaigen Hindernisse, die sich fur den ^ugenblik in den Zoll-
vertragen mit auswärtigen Staaten vorfinden mochten. Was übrigens
diese leztexn ...^eh.viexigkeiten anbetrifft , so hat der Bundesrath Grund
anzunehmen, dass jenen Staaten eine derartige Reform nicht unangenehm
wäre. Jedenfalls wären aber dafür Verhandlungen nothwen...ig, sowie auch
die angedeutete finanzielle Kombination, wenn sie ohne Storung des jezi-
gen Gleichgewichts ber Bnndesfinauzen ersolgen soll, genaue Brüsung der
in Frage kommenden Verhältnisse nothwendig macht. Der Bundesrath hat
daher im gegenwärtigen ..̂ .lugenblik diese ^rage als nicht hinlänglich reif
zu einem Entscheide eraehtet , dagegen das Handels- und Zolldeparte-
ment beauftragt, eine Enquete durch Experten vornehmen zu lassen, ans
welche gestüzt d.^.r Bundesversammlung dann seiner .^eit eine Separat-
Vorlage zu macheu wäre. Bei der grossen Wichtigkeit der Sache hätte
es wohl keinen Anstand, wenn dieser Bnnkt in der ^olge gesondert au
die Abstimmung des Volks und der Kantone gebracht würde.

Die dritte Eingabe ist die Betition des Gemeinderathes Mnrten
um Lostrennuug des Seebezirks vom Kanton ^reiburg. Diese Eingabe
war im Momente, als der Bundesrath seine Revisionsvorschläge zu for-
mulireu hatte , noch nicht zur Behandlung reis. Jndess mnsste sieh der
Bundesrath auch die Frage stellen , ob überhaupt diese Angelegenheit
mit einer anderweitigen Revision des Grundgese^.s zu verbinden sei ^
Die Bundesverfassung garantirt allerdings im .^.lrt. 5 den Kantonen
il̂ r Gebiet und mau wird kaum daran denken , diesen ^.az bei der
Bundesrevisiou abändern zu wollen. Dagegeu ist in der Bundes-
Verfassung nirgends gesagt , aus welchen Bezirken das Gebiet eines
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.Kantons bestehen soll und es würde auch kaum Jemand gewillt sein ,
in die Verfassung zu sehreiben , welchem Kanton in Zukunft der frei-
^.urgische Seebezirl. angehoren solle. Offenbar konnte eine diessfällige
Aenderung uur dnrch ein Spezialdekret der Bundesversammlung ersol-
^gen , das dann allerdings im Hinblik aus die Bestimmung des Art. 5
ausnahmsweise an die .Abstimmung des Volks und der Kantone zu
^ringen wäre. Welcher Ansicht man aber auch über die sormale Be-
.Handlung dieses noch ganz ohne Vräeedenzien dastehenden Falles sein
mag, so ist jedenfalls sicher, dass diese Angelegenheit eine separate Be-
ha..dluug erfordert und bei der allgemeinen Revision passend anssex Be-
tracht gelassen wird.

Was endlich die vierte Eingabe des schweizerischen Grütlivereins,.
betreffend Errichtung eines .Technikums, anbetrifft, so sand der .Bundes-
xath, dass sich auch ohne Revision der Bundesverfassung diese Angelegen-
heit in einer dem Begehren günstigen Weise erledigen lasse, da Art. 22
der Bundesverfassung hiefür hinlängliche Kompetenz gewähre. Es wird
diese Frage desshalb im Wege der Gesezgebung weiter zu prüfen sein.

^aeh Besprechung der versehiedenen Revisionspn^kte , welche den
Bundesrath z... positiven Anträgen und negativen Entscheiden geführt
haben, bleibt uns noch der Gesezentwurf ^u berühren, in welchem das
bei der Revision zu beobachtende Versahreu bezeichuet wird. Wir kön-
ueu darüber ganz kurz seiu , da wir die von der Bundesversammlung
im Jahre 1865 festges...zten Bestimmungen ^ur unveränderten Annahme
vorschlagen. Der Hauptpunkt ist die getrennte Abstimmung nach zu-
sammeugehorigen Materien. Wenn für die Abstimmung über eine
gänzlich umgestaltete Verfassung . welche ein organisches Ganzes bildet,
das einheitliche Votum auch gerechtsertigt sein mag , so wird für den
Entscheid über ganz verschiedenartige Materien , die aus innere Einheit
keinerlei Anspruch haben, die getrennte Abstimmung wohl als das einzig
natürliche anzusehen sein und um so empfehleuswerther, als diese Ab-
ftimmuugsweise unstreitig den Stimmenden die meiste Freiheit lässt.
Die Gruppiru..g , die der Bundesrath vorschlägt , beruht theilweise
ebenfalls auf dem Vorgauge des Jahres 1865, sie hält sieh mehr an
die Materie, als an die Zahlenreihe der Artikel und bedarf im übrigen
keiner weitern Beleuchtung.

Eiu zweiter Bunkf, der etwa noch in Frage kommen konnte, ist
das Doppelvotum des Volks und der Kantone. Der Bundesrath hätte
zwar, gestüzt anf die im Jahre ^l865 gemachten Ersahrungen, eine ein-
heitliehe Abstimmung mit blosser verschiedenartiger Repartition der
Stimmen vorgezogen. allein er glaubte nicht berechtigt zu sein, Vor-
sehristen für die Stimmgebung der Kantone vorzuschlagen.. Wünscheus-
werth wäre es immerhin , wenn die Kantone sieh um der Einsaehheit
willen eutsehliessen konnten , die Stimmgebung der Mehrheit ihrer.
Kantonseinwohner auch als Standesvotum anzuerkennen.
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Mit dem herzlichen Wunsche, dass die Entscheidungen der h. Bun-^
desversammlung über diese wichtigen Fragen znm Wohl.e des^ Vater-
landes gereichen mogen, verbindet die. erneuerte ^e.rsicherung. vollkommener
Hochachtung und Ergebenheit

^ Bern, den 17. Juni 1870.

Jm Ramen des schweizerischen Bundesrathes,

Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

^r. .̂ Dubs.
Der ^an^ler der Eidgenossenschaft:

Schî .

Entwurs.

Bundesgesez

betreffend

die Revision der Bundesverfassung.

(Antrag des Bundesrathes vom 17. Juni 1870.)

Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
d e r s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

in Anwendung der Art. 111, 112 und 114, sowie des Art. 74
Ziff. 1 der Bundesverfassung,

b e s eh l i e ss t :
Art ike l 1. Es wird dem schweizerischen Volke und den .̂ .an-

tonen die nachfolgende veränderte Fassung der Art. 19, 29, 37, 41,
42, 43, 44, 53, 64, 97, 99 und 105 der Bundesverfassung , sowie
die Ausnahme. neuer Artikel 21^, 43^, 44^, 59^ und 59.^ zur Annahme
-...der Verwerfung vorgelegt.
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Art. 19.
Aus den .Kontingenten der Kantone wird das B u n d e s h e er ge-

bildet. Diese Kontingente umfassen die gesammte, nach der eidg. Gesez-
gebung wehrpflichtige Mannschaft.

Jn Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die nicht znm
Bundesheer gehörende Mannschast der Kantone, sowie über die übrigen
Streitmittel derselben versügen.

Die Kantone perfügen über ihre Wehrkraft, so weit sie nicht duxeh
versassnngsmässige und gesezliehe Anordnungen des Bundes beschränkt sind.

Art. 21^.
Der Bund ist befugt, gesezliche Bestimmungen zu erlassen zu^.

Erhaltung oder Wiederherstellung der Gebirgswald.ungen in den Wasser
gebieten der Flüsse und Wildbäche, deren Eindämmung und Verbauung
unter Beihilse der Eidgenossenschaft stattgesunden hat oder stattfinden wird.

Art. 29.
Die Freiheit des Handels und Verkehrs, sowie das Recht freier

Beruss^ und Gewerbsausübung ist jedem Schweizerbürger im ganzen
Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet.^)

Vorbehalten sind :

a. Das ^alz^ und Bulverregal, die eidgenossischen. Zolle und die
vom Bunde anerkannten Gebühren (Art. 24 und 3t), die Kon-
sumogebühren von Wein und andern geistigen Getränken (Art. 32.^

b. ^ Sanitätspolizeiliche Massregeln gegen Epidemien und Viehseuchen.
c. Versügnngen der Kantone über Ausübung von Handel und Ge-

werben, über Besteuerung des Gewerbsbetriebs und über die Be-
. nuznng der Strassen.

Diese Versügungen dürsen den Grundsaz der Handels^ und Ge-
werbesreiheit selbst nicht beeinträchtigen und solleu die Schweizer-
bürger anderer Kan tone den eigenen Kantonsbürgern gleich behandeln.

d. Bundesgesezliche Vorschriften über Erwerbung von Vatenten für
die Ausübung wissenschaftlicher Bernssarten.

Den Kantonen bleibt freigestellt zu bestimmen, ob für die Aus-
übung einer solchen Berufsart der Besiz eines patentes erforderlieh sei.

Art. 37.
Die Festsezung von Mass und Gewicht .ist Bundessache.

...) vergleiche Art. 41, ^lffer 4 Saz 2 der bisherigen Fassung.
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Art. 41.
Der Bund gewährleistet allen Schweizern das Recht der freien

Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossensehast na.h sollenden
näheren Bestimmungen:

1. keinem Schweizer kann die Niederlassung in irgend einem
Kantone verweigert werden, wenn er folgende Ausweisschristen besizt :

a. einen Heimatsch..... oder eine andere gleichbedeutende Answeissehrist,

b. eine Bescheinigung, dass er nicht durch ein gerichtliches Straf-
urtheil seine bürgerlichen Rechte und Ehren verloren habe.

2. Der Niedergelassene darf von Seite des die Niederlassung
gestattenden Kantons mit keiner Bürgschaft und mit keinen anderen be-
sonderen Lasten behuss der Niederlassung belegt werden.

3. Ein B..ndesges.^ wird die Daner der Riederlassnngsbewil-
ligung, sowie das Maximum der zur Erlanguug derselben an den
Danton zn entrichtenden Kanzleigebühren bestimmen.^

4. Der Niedergelassene geniesst alle Rechte der Bürger des Kau-
tons, in welchen.. er sich niedergelassen hat, mit Ausnahme des Mit..
antheils an Gemeinde- und Korporationsgütern.

Jn Betreff des Stimmrechts in Gemeindeangelegenheiten ist er
dem niedergelassenen Kantonsbürger gleich zu stellen. Gänzlicher Ans-
fehln^aller Niedergelassenen vom ^timn.recht in Gemeindeangeleg.mheiten
ist jedoch unzulässig.

5. Den Niedergelassenen anderer Kantone Tonnen von .^eite der
Gemeinde ideine grossern Leistungen an Gemeindelasten auferlegt werden,
als den Niedergelassenen des eigenen Kantors.

6. Der Niedergelassene kann aus den.. Kantone,^ in welchem er
niedergelassen ist, weggewiesen werden dureh gerichtliches Urtheil oder
wenn er dnreh Verarmung zur .^ast fällt.

7. Der Bundes^esezgebnng wird vorbehalten zu bestimmen, ob
die Geseze des Heimat oder diejenigen des Riederlassnngskantons für
die Besteuerung, sowie für die Regelung der zivilreehtlichen Verhältnisse
der Niedergelassenen massgebend sein sollen.

Art. 42.
Jeder Kantonsbürger ist ^ehweizerbürger.

Als solcher kann er bei allen eidg. Wahlen und Abstimmungen
...n seinem Wohnsize Antheil nehmen, nachdem er sieh über seine Stimm-
berechtignng gehorig ausgewiesen hat.

Rien.and darf in mehr. als einem Kanton politische Rechte aus-
üben.
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Art. 43. ^weiter Absaz.
Ausländer, welche Aufnahme in das Schweizerbürgerreeht verlangen,

^aben zuerst die Ermächtigung d..s Bundesrathes nachzusuchen. Die
Brüsnng dieser B..horde beschränkt sieh aus das Verhältnis des Gesuch..
stellers zu seinem bisherigen ....^taatsverbande und es soll die Ermäch-
rigung ertheilt werden ans den Nachweis, dass dieser Verband mit der
Erth.^ung des Schweizerbürgerrechts gelost ist. Ohne Vor.^eis dieser
Ermächtigung darf kein Kanton einen .̂ ...sländer ins Kantonsbürgerrecht
aufnehmen.

Art. 43^.
Das Recht zur Ehe wird unter den Schuz des Bnndes gestellt.
Dasselbe dars nicht beschränkt werden ans Monomischen Rüksichten

...der aus Rüksicht aus das bisherige Verhalten oder aus andern polirei-
li.hen Gründen.

Die in einem Kantone nach seiner Gesezgebung abgeschlossene Ehe
soll im Gebiete der ganzen Eidgenossenschaft als Ehe anerkannt werden.

Dnreh den Abschluß der Ehe erwirbt die Frau das Heimatreeht
des Mannes.

Durch die nachfolgende Ehe der Eltern werden porehelich geborne
Kinder derselben legitimirt.

Jede Erhebung von Brautein^ugsgebühren oder andern ähnlichen
Abgaben ist ferner unzulässig.

Art. 44.
Die ..Gewissensfreiheit ist gewährleistet.

Niemand darf in der Ausübung der bürgerlichen oder politischen
Rechte um des Glaubensbekenntnisses willen beschränkt oder z..r Vor-
nahme einer religiosen Handlung verhalten werden.

Niemand ist gehalten, für eigentliche Knltuszweke einer .Konsession
oder Religiousge..osse..schast, welcher er nicht augel.ort, Steuern zn be-
zahlen.

Das Glaubensbekenntniss . entbindet nicht von der Ersüllung bür-
gerlicher pflichten.

Art. 44^.
Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist innerhalb der Schranken

der Sittlichkeit und der bfsentlichen Ordnung jeder Religionsgeuosseusehast^
im ganzen Umfauge der Eidgeuossensehast gewährleistet.

Den Kantonen, sowie dem Bunde bleibt vorbehalten, für Hand-.
habung der öffentlichen .̂ ...rdnuug uud des Friedeus unter den

Zessionen die geeigneten Massnahmen zu treffen.
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Axt. 53. Zweitex Absaz.

Auch kann Niemand verhalten werden, sieh in Eheangelegenheiten
einer geistlichen Gerichtsbarkeit zu untergehen.

Art. 5.̂ .
Es sollen durch Bundesgeseze für die ganze Schweiz einheitlich.

geordnet werden:

1. Die Rechtsverhältnisse des Transportes und der Spedition
von Versonen und Waaren.

2. Die Vorschriften über Bestimmung der gewähr der Vieh-
hauptmängel.

3. Die Bestimmungen übe.. den Schnz des schriftstellerischen ..nd
künstlerischen Ei^enthums.

Art. 5..̂  .
Die Bnndesgesezgebung kann weiter ausgedehnt werden aus das

gebiet des Obligationen- und Konkursreehtes, sowie aus die einheitlich^
Rormiruug des S.chuldbetreibun^sversahren....

Art. 64.
Jm ersten Absaz werden die Worte: . .wel t l ichen S tandes^

gestrichen.

Art. .^7, Lemma 2.
Die Mitglieder des Bundesrathes und die von ihm gewählten

Beamten konnen nieht zugleich Mitglieder des Bundesgeriehtes sein.

Der Buudesgesezgebung bleibt vorbehalten zu bestimmen, welehe
eidgenossisehen oder kantonalen ^uuktionen mit der Stellung eines Bun-
desriehters unvereinbar seien.

Art. ..).).

Die Mitglieder des Bnudesgeri.ehtes werden ans der Bundeskasse
entschädigt.

Art. 105.
Das Bundesgerieht urtheilt im ^ernern über Verlegungen von

versassnngsmässigen Rechten sowie von Konkordatsbestimmungeu, soweit
die daherigen Besehwerden ihm durch die Bundesgesezgebung znr Eut-
seheidung zugewiesen werden.

Derartige Beschwerden sind vom Bundesgerichte in snmmarisehem
und sehristliehem Versahren unentgeldlich zn erledigen.
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Ar t i ke l 2. Der Bundesrath hat für besorderliche und geeignete
Bekanntmachung der in Vorschlag gebrachten Abänderungen der Bundes-
Verfassung zu sorgen.

A r t i ke l 3. Es soll über jede der beantragten Abänderungen
der Bundesverfassung besonders abgestimmt werden.

Demgemäss haben l 3 getrennte Abstimmungen zu erfolgen, nämlich :

.l) über Art. 19 (Militärwesen),
2) über Art. 21^ (^chuz der Waldungen).
3) über Art. 2..) und Art. 41, Ziff. 4, Saz 2 der bisherigen Fas-

sung (freier Verkehr und Gewerbeausübung).
4) über Art. 37 (Mass und Gewicht).
5) über Art. 41, Ziff. 1 (Bedingungen der .Niederlassung).
6) über Art. 41, Ziff. 4 und Art. 42 (Stimmrecht der Riedergelas-

senen).
7) über Art. 41, Ziff. 6 (Ausweisnng^gründe).
8) über Art. 41, Ziff. 7 (Besteuerung und zivilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen).
9) über Art. 43^ (Recht ^ur Ehe).

10) über Art. 44 und 44^, Art. 53 Zusaz und Art. 64 (religiöse
Verhältnisse).

11) über Art. 5.̂  (bundesgesezliche Regnlirung des Transportwesens,
der Viehhauptmängel und des literarischen und künstlerischen
Eigenthums).

12) über Art. 5.̂  (einheitliches Obligationen^ und Konkursrecht und
Schnldbetreibungsversal.ren).

13) über Art. 97, Lemma 2, Art. 99 und 105 (Organisation und
Kompetenz des Bundesgerichts). .

Artikel 4. Eine vorgeschlagene Abänderung der Bundesversassung
ist als angenommen zu betrachten , wenn die Mehrheit der stimmenden
^chweizerbürger und zugleich die Mehrheit der Kautone sich dafür aus-
spricht.

Ar t ike l 5. Die Stimmgebung des schweizerischen Volkes erfolgt
^us dem ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft an einem und demselben
Tage. Dieser Tag wird durch den Bundesrath sestgesezt. Es darf
jedoch die Abstimmung nicht früher als vier Wochen nach geschehener
Bekanntma.huug der vorgeschlagenen Abänderungen der Bundesverfassung
stattfinden.

Art ikel 6. Zur Theilnahme an dieser Abstimmung ist jeder
Schweizerbürger berechtigt, welcher bei den Wahlen in den schweizerischen
Nationalrath stimmfähig ist.



710

Es ist jedoch den Kantonen gestattet, mit Bezng auf das für di.^
Stimmberechtigung ersorderiiche Alter die Vorsehristen ihrer kantonalen
Gesezgebung zur Anwendung zu bringen , sosern nach denselben das
Stimmrecht schon vor zurükgelegtem zwanzigsten Altersjahre beginnt.

A r t i ke l 7. Jeder Danton ordnet die Abstimmung aus seinem
Gebiete an. Dieselbe ist gemeinde- oder kreisu^eise vorzunehmen. Den^
Kantoren bleibt es überlasseu, zu bestimmen, ob die Abstimmung^ offen
oder geheim erfolgen soll. Jm Uebrigen finden aus dieselbe die in jedem
Danton sür Abstimmungen in Versassnugsaugelegeuheiten bestehende^
Vorsehristeu Anwendung.

Art ikel 8. Ueber die Abstimmung ist in jeder Gemeinde, be^
^iehungsweise in jedem preise ein Protokoll auszunehmen , in welchem
genan anzugeben ist, wie viele Stimmende jede einzelne der vorgesehla-
genen Verfassungsänderungen angenommen und wie viele sie verworsen
haben.

A r t i ke l ..). Die Kautone als solche geben ihre Stimme durch
die naeh il.^rer Verfassung hiezu befugten Organe ab.

Jedoch bleibt es deu kantonalen .^berbehorden unbenommen, einfach
das Ergebniss der eidgenössischen ^Abstimmung im Kanton (Art. 5 bis 8.
hievor) als Votum desselben ^u erklären.

A r t i k e l 10. Die K.antone haben ihre Stimmen spätestens 14
Tage nach der schweizerischen Abstimmung abzugeben.

Art ikel 11. Die Kautonsregiernngen haben die Stimmgebnng
ihres Kantons, so wie die Protokolle über die eidgenössische Abstin^nung,
dem Bundesrathe zuhanden der Bundesversammlung zu übersenden.

Die Bundesversammlung wird ans Grnndlage derselben^ das Er-
gebuiss der Abstimu^ungen erwahren und , salls sieh dabei ergibt , dass
einzelne oder alle vorgeschlageuen Verfassungsänderungen angenommen
worden sind, die demgemass revidirte Bundesverfassung in Krast erwachsen
erklären.

A r t i ke l 12. Der Bundesrath ist mit der Vollziehuug dieses
Gesezes beauftragt.
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